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BayGT setzt Signal: 
Es bedarf rechtlicher
 Vorgaben
Der Bayerische Gemeindetag, der
die Wasserversorger in der Fläche
vertritt, ist dem Wasserpakt Bayern
nicht beigetreten (s. BayGT 06/2016,
S. 224).
„Wir begründen unseren Schritt
 damit, dass der Wasserpakt sich in
erster Linie an die  Stoffeinträger -
seite richtet. Mit dem Nichtbeitritt
zum Wasserpakt Bayern setzen wir
in der gegenwärtigen Situation ein
klares Signal zur Nitratproblematik.
Die Zeit freiwilliger Verpflichtungen,
wie beim Wasserpakt, ist vorbei.
 Bayern braucht eine stärkere Redu-
zierung des Nitrateintrags aus der
Landwirtschaft. Das geht nur mit
der strikten Durchsetzung und  Ein -
haltung rechtlicher Vorgaben,“
 sagte Gemeindetagspräsident Dr.
Uwe Brandl.
Der Wasserpakt Bayern stößt nicht
nur beim Bayerischen Gemeindetag,
sondern auch bei den meisten
 Naturschutzverbänden auf Ableh-
nung.

RZWas 2016 – BayGT
nimmt Stellung in
 Verbändeanhörung 
Im Rahmen der Änderung der Richt-
linie für Zuwendungen zu wasser-
wirtschaftlichen Vorhaben (RZWas)
begrüßt der Bayerische Gemeinde-
tag eine Nachjustierung, mit der das
Bayerische Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz die
Erfahrungen des ersten  Laufzeit -
jahres in der Richtlinie abbilden
möchte, um die Fördervorausset-
zungen zielgerichtet auszugestalten.
„Ziel muss es sein, dass das zur Ver-
fügung stehende Fördervolumen
dort ankommt, wo es benötigt wird
und zwar unkompliziert und un-
bürokratisch,“ sagte Dr. Uwe Brandl. 
Die Stellungnahme des Bayerischen
Gemeindetags zu den vorgesehe-
nen Änderungen an der gegenwär-
tigen Fördersystematik der RZWas
2016 ist ab Seite 188 dokumentiert.

Titelthema

Bayerns Friedhöfe 
im Wandel 
Mit Bezug auf Ostern, das dieses
Jahr auf den 14. bis 17. April 2017
fällt, haben wir uns bei der Wahl des
Titelthemas von der christlichen Auf-
 fassung des Auferstehungsgedan-
kens leiten lassen und stellen eine
moderne Form der Bestattung vor:
die Urnenbestattung unter Bäumen. 
Auf den beiden Friedhöfen im Markt
Feucht können Urnen in herkömmli-
chen Erdgräbern, in einer Urnen-
wand, in Urnenerdgräbern und seit
2015 auch unter Bäumen beigesetzt
werden. Michael Thalheimer, Markt
Feucht, erläutert ab Seite 152, wie die
„Grüne Mitte“ auf dem  Neuen Fried-
hof gestaltet und  rea lisiert wurde. 
Naturnahe Bestattungen sind in
Bayern bereits auf über 100  Fried -
höfen möglich. An 17 Orten wurden
bislang gesonderte Naturfriedhöfe
eingerichtet. Eine Übersicht hierzu
ist auf der Homepage des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern,
für Bau und Verkehr veröffentlicht:
www.stmi.bayern.de > Staat und
Kommunen > Kommunen > Kom-
munale Selbstverwaltung > Fried-
höfe

Wasserversorgung

Wasserpakt Bayern
Rund ein Viertel der bayerischen
Grundwasserquellen erfüllt derzeit
nicht die EU-Vorgaben. Wenn nichts
passiert, befürchtet das bayerische
Landesamt für Umwelt bis 2021
 sogar eine zu hohe Nitratbelastung
von 38 Prozent der Grundwasser-
ströme. Ausgehend von einer Über-
schreitung des natürlichen  Nitrat -
gehalts von 10 mg pro Liter. 
Der Bauernverband kommuniziert
dagegen ganz andere Zahlen: 91
Prozent der Messstellen würden den
strengen Nitrat-Schwellenwert von
50 mg pro Liter unterschreiten.
Am 21. März 2017 unterzeichneten
der Bayerische  Landwirtschafts -
minister Helmut Brunner und die
Bayerische Umweltministerin Ulrike
Scharf den „Wasserpakt Bayern“. 
Ziel ist es, alle Kräfte zu bündeln, um
auf freiwilliger Basis, ergänzend zu
den gesetzlichen Vorgaben, eine
Verbesserung des Zustandes unserer
Gewässer nach Wasserrahmenricht-
linie zu erreichen.

Wichtiges
in Kürze 149
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In Klausur – Der Landesausschuss des Bayerischen Gemeindetags traf sich vom 
16. bis 17. März 2017 in Iphofen. Gemeindetagspräsident Dr. Uwe Brandl (5. v.r.): 
„Wir haben uns auf wichtige Ziele für die Verbandsarbeit verständigt.“

© Michael Koch
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Ländlicher Raum

„Gemeindekooperationen
nicht von oben  verordnen“
Gemeindevertreter aus Österreich,
Südtirol und Bayern informierten sich
beim 5. Kommunalforum Alpenraum
in Kundl/Tirol Mitte März über die
Erfolgsfaktoren erfolgreicher Gemein-
 dekooperation.
„Der Prozess muss von unten star-
ten, z.B. mit Bürgerbeteiligung, aber
nicht von oben verkündet werden“,
erklärte Prof. Peter Filzmaier in sei-
nem Vortrag. Kooperationen seien
keine Allheilmittel, aber besser als
Insellösungen. Filzmaier: „Wichtig ist,
dass die Bürgermeister als  glaub -
würdige Kommunikatoren auf treten.“
Die angesprochenen Bürgermeister
und Vertreter der Gemeindeverbän-
de betonten in der Talkrunde den
Stellenwert der freiwilligen Zusam-
menarbeit. „Die Aktivitäten müssen
aus den Gemeinden heraus wach-
sen“, sagte Andreas Schatzer, Präsi-
dent des Südtiroler Gemeindenver-
bandes und warnte gleichzeitig da-
vor, „Pseudodienste  zusammenzu -
legen“. August Voit, Bürgermeister
von Amerang und Vertreter des
Bayerischen Gemeindetags, plädier-
te für sinnvolle Kooperationen, aber
gleichzeitig auch dafür, nicht alles
aus der Gemeindehand zu geben.
„Man sollte den Gemeinden wieder
mehr zutrauen“, betonte Voit. Mut
zur Kooperation forderten auch
 Forum Land-Obmann Hermann
Gahr und der Brixlegger  Bürger -
meis ter Rudolf Puecher.
Gerade im Gesundheitsbereich wür-
den auf die Gemeinden enorme Auf-
gaben zukommen, waren sich die Ex-
 perten einig. Eine Lösung seien Part-
nerschaften zwischen öffentlicher
Hand und privaten Unternehmen,
zeigte Gerlinde Rogatsch von der
Humanocare, einem Unternehmen,
das Betriebe für Pflege und Rehabili-
tation in ganz Österreich betreibt.
„Das Gesundheitswesen steht vor
großen Herausforderungen – vom
finanziellen Druck bis zur steigen-
den Anforderung an die Führung.“
www.kommunalforum-
alpenraum.eu

Kommunalrecht

Vertretungsmacht des
ersten Bürgermeisters
 einer Gemeinde 
Gemäß Art. 38 Abs. 1 BayGO vertritt
der erste Bürgermeister die Gemein-
de nach außen. Die Vertretungs-
macht des Bürgermeisters als der
Verwaltungsspitze wird dahingehend
verstanden, dass der Bürgermeister
alle nicht nur im internen Bereich
der Gemeinde verbleibenden Maß-
nahmen treffen kann. Prof. Dr. Dr.
Herbert Grziwotz, Notar, erläutert ab
Seite 156 in seinem Fachbeitrag die
„Vertretungsmacht des ersten Bür-
germeisters einer Gemeinde“ vor
dem Hintergrund des bayerischen
Sonderwegs. Danach bedarf der
Bürgermeister in Bayern, soweit er
nicht selbst zuständig ist, für ein
rechtswirksames Handeln der Mit-
wirkung des Gemeinderats.

Gewerbestandorte

IHK-Standortportal
 Bayern 
Wie finden Unternehmen aktuell Ge-
werbestandorte in Bayern? Eine Mög-
lichkeit ist z.B. das IHK-Standortportal
Bayern. Kommunen können auf diese
Weise Unternehmen und Investoren
detaillierte Informationen zum An-
siedlungspotenzial an die Hand ge-
ben. Rebecca Wippersteg, IHK für
München und Oberbayern, stellt das
Angebot ab Seite 163 vor.

Wohnungsbau

Einheimischenmodelle 
Mittels Einheimischenmodellen kann
einkommensschwächeren und we-
niger begüterten Personen der örtli-
chen Bevölkerung der Erwerb ange-
messenen Wohnraums ermöglicht
werden. Nach langjährigen Verhand-
 lungen haben sich die EU-Kommis-
sion und die Bundesregierung unter
starker Mitwirkung der Bayerischen
Staatsregierung und der bayeri-
schen Kommunalen Spitzenverbän-
de im Februar 2017 auf  Rahmen -
vorgaben der in Deutschland prakti-
zierten Einheimischen- oder Sozial -
modelle geeinigt. Die „Leitlinien für
Gemeinden bei der vergünstigten
Überlassung von Baugrundstücken
im Rahmen des so genannten Ein-
heimischenmodells“ haben der Baye -
rische Gemeindetag und der Bayeri-
sche Städtetag in einem  gemein -
samen Rundschreiben am 10. März
2017 veröffentlicht, s. Seite 190 ff.
Das darin skizzierte Modell stellt ein
Rahmenmodell dar. Die konkrete
Ausgestaltung obliegt der Stadt
oder Gemeinde und berücksichtigt
den Bedarf vor Ort. Sofern ein Ein-
heimischenmodell bereits öffentlich
bekannt gegeben wurde und die Ver-
 gabe unmittelbar bevorsteht, emp-
fehlen die Verbände, die Vergabe-
richtlinien unmittelbar nach der be-
vorstehenden Vergabe für die Zu-
kunft zu ändern.

10. Gemeinsamer Europatag – Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat am 
14. März 2017 zusammen mit dem Österreichischen Gemeindebund die „Salzburger
Erklärung“ verfasst, siehe Brüssel Aktuell, Seite 183, und die Dokumentation auf 
Seite 194. © BayGT

Europa
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Wer hat den „Schwarzen Peter“?

E ine alarmierende Zahl: Derzeit leben
in bayerischen staatlichen Unter-
künf ten 33.000 Menschen, die als

Flüchtlinge ein Bleiberecht haben, also
 eigentlich ausziehen und sich selbst eine
Wohnung suchen müssten. Ende des
 Jahres werden es wohl mehr als 70.000
sein.

Dem Freistaat Bayern gebührt ein großes
Dankeschön dafür, dass er diese  „Fehl -
belegung“ weit über das rechtlich Not-
wendige hinaus zugelassen hat, aber jetzt
mehren sich die Anzeichen dafür, dass es
so nicht mehr weitergehen wird. Auch
dafür muss man seitens der Gemeinden
zunächst Verständnis haben. Was aber
passiert, wenn der Staat diese Menschen
zu Hunderten aus den entsprechenden
Einrichtungen entfernt und buchstäblich
auf die Straße setzt oder – wie manchmal
formuliert wird – dem Bürgermeister „vor
die Rathaustür“ stellt? Denn nur Einzelne
werden auf dem freien Markt selbst eine
Wohnung finden.

Der schlechteste Ansatz wäre, das Pro-
blem lediglich aus juristischer Sicht zu
 betrachten und erst einmal heftig darü-
ber zu streiten, ob es sich um klassische
Obdachlosigkeit handelt und tatsächlich
über die sicherheitsrechtliche General-
klausel eine gemeindliche Pflicht zur Un-
terbringung begründet würde. Es spricht
zwar schon Einiges dafür, dass das klassi-
sche Obdachlosenrecht auf solche Fälle
nicht zugeschnitten ist, allerdings nützt
es niemandem, wenn in einigen Jahren
die Rechtsprechung die Rechtsfrage ge-
klärt haben wird. Jedenfalls kann es unter
keinen Umständen so sein, dass die
 Kommunen, die überproportionale Las -
ten bei der Unterbringung geschultert
haben – und das waren durchaus auch
und gerade kleine und mittlere Gemein-

den – jetzt auch noch das  Wohnungs -
problem lösen sollen.

Vielmehr müssen jetzt alle  zusammen -
helfen – Staat und Kommunen – und mit
allen Mitteln versuchen, die Herausforde-
rung zu meistern. Dafür gibt es übrigens
nicht den einen Königsweg. Dazu sind die
Verhältnisse vor Ort viel zu unterschied-
lich. Ansätze reichen von eher formellen
Hilfestellungen durch einen „Wohnungs-
lotsen“ etwa auf der Ebene des  Land -
kreises über die Prüfung, welche  staat -
lichen Unterkünfte auch für eine Dauer-
wohnung genutzt werden können, bis
hin zu noch größeren Anstrengungen
beim sozialen Wohnungsbau.

Bei einem „Schwarzen Peter-Spiel“ zwi-
schen Freistaat und Gemeinden gäbe es
jedenfalls nur Verlierer.

Dr. Franz Dirnberger
Geschäftsführendes Präsidialmitglied

des Bayerischen Gemeindetags
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Bayerns Friedhöfe
im Wandel

Ein würdevoller Rahmen – 
Bestattung unter Bäumen

Michael Thalheimer,
Markt Feucht

sollten die einzelnen Grabflächen auf-
weisen, wie können die Gräber sicher
in der „grünen Wiese“ geortet werden,
in welcher Form und wo sollen die
Daten der Verstorbenen angebracht
werden, welche Kosten sind bei der
 Errichtung und für die Nutzung ver-
tretbar?

Die naturnahe Bestattung unter Bäu-
men findet im neu ausgewiesenen
Grabfeld C ihren Raum. Ein Andachts-
platz bietet hier den Hinterbliebenen
einen würdevollen Ort der Trauer. Die
Namen der Verstorbenen sind an Ste-
len am Rande des Andachtsplatzes
angebracht.

Markt Feucht setzt „Grüne Mitte“ 
in den Blick

Der Platz wurde in enger Zusammen-
arbeit von Bauamt und Friedhofsver-
waltung des Marktes Feucht sowie

dem Landschaftsarchitekturbüro
Lorenz, dem freien Bildhauer und
Steinmetzmeister Günter Lang
aus Eichstätt und dem Stein-
metzmeister Christian Vestner
aus Altdorf bei Nürnberg im
Herbst 2015 errichtet.

Als Oval mit einer Sitzbank orientiert
er sich in Richtung der „Grünen Mitte“
des Neuen Friedhofs. Ein leichter
Sichtschutz aus verschiedenen Rhodo-
 dendren vermittelt eine gewisse Inti-
mität, ermöglicht aber dennoch den
Blick vom Andachtsplatz gen Süden
zur zentralen Wiesenfläche des Fried-
hofes. Durch einen großformatigen
Plattenbelag entsteht eine ruhige Flä -
che innerhalb des Ovals, die durch die
Sitzbank und die Stelen zu etwa zwei
Drittel eingefasst wird. Sitzbank und
Lehne, die gleichzeitig als teilweiser
Sichtschutz fungiert und eine  ge wisse
räumliche Geborgenheit erzeugt, sind
aus 2,20 Meter hohen Douglasie-Bal-
ken, die sich im Laufe der Zeit farblich
dem Grundton der Stelen annähern.

Mit zwei kleinformatig gepflasterten
Wegen bestehen für die  Friedhofs -
besucher zwei Alternativen zum Be-
treten und Verlassen des Grabfeldes
und des Andachtsplatzes. So ist ein
Begegnen, aber auch ein Ausweichen
zwischen Besuchern und Trauernden
möglich. Das Material des Bodenbela-
ges wurde von den Stelen abgeleitet
und besteht ebenfalls aus Wachenzel-
ler Dolomit. 

In stillem Gedenken – Stelen aus
Naturstein

Im Vergleich zum Andachtsplatz war
die Entwicklung und Umsetzung der
Stelen eine weitaus größere Heraus-
forderung, wollte man doch unbe-
dingt eine „Klingelschild“-Optik ver-
meiden. Man hatte aber gleichzeitig
das Ziel, auf begrenztem Raum Daten

Unter Bäumen – Der Andachtsplatz bietet den Hinterbliebenen einen würdevollen Ort 
der Trauer. © Markt Feucht, Vera Vinzl

Es ist ein deutlicher Trend, der
auch in Feucht, einer 14.000 Ein-
wohner-Gemeinde in der Me-
tro polregion Nürnberg, zu ver-
zeichnen ist: die Urnenbeiset-
zung. So waren im Jahr 2015
bereits zwei Drittel aller Beiset-
zungen auf den beiden Feuchter Fried-
 höfen eben solche Urnenbeisetzun-
gen. Sie finden in Urnenerdgräbern,
einer Urnenwand, aber auch in klassi-
schen Erdgräbern statt. Seit kurzem
bietet der Markt Feucht am Neuen
Friedhof nun auch die Möglichkeit
 einer Bestattung unter Bäumen.

Ziel war es, dem Wunsch der Bürge-
rinnen und Bürger nach einer natur-
nahen und pflegefreien Baumbestat-
tung in der Heimatgemeinde nachzu-
kommen und hierfür einen würdevol-
len Rahmen zu schaffen.

Zunächst steckte die Gemeindever-
waltung mit dem beauftragten Nürn-
berger Landschaftsarchitekten Bern-
hard Lorenz die Rahmenbedingun-
gen ab: Wo bestehen auf den beiden
gemeindlichen Friedhöfen geeignete
Flächen, wie viele Urnen sollen beige-
setzt werden können, welche Größe



von vielen Verstorbenen unterzubrin-
gen. Auch sollte das Material dem
Charakter des Friedhofs und des An-
denkens an einzelne Persönlichkeiten
gerecht werden. Der Gemeindever-
waltung war es darüber hinaus ein
äußerst wichtiges Anliegen, dass die
Stelen aus einem heimischen oder zu-
mindest europäischen, witterungsbe-
ständigen und hellen Gestein sein
sollen. Damit fiel die Wahl auf den
 Wachenzeller Dolomit, welcher in der
Nähe von Eichstätt abgebaut wird.

Nach der Idee und den Plänen des
 Sakralkünstlers Günter Lang fertigte
das Kelheimer Natursteinwerk die ers -
ten sechs Stelen, die durch den Stein-
metzbetrieb Vestner errichtet wur-
den. Weitere drei Stelen sind bereits
eingeplant, um der erwartenden Nach-
 frage in den nächsten Jahren nach-
kommen zu können. Aufgrund der
geringen Breite von 37 Zentimetern
wirken die 2,20 Meter hohen Stelen
nicht wuchtig oder massiv.

Namenstafeln aus Walzbronze

Die nach dem Entwurf von Günter
Lang gefertigten Namenstafeln aus
wertiger Walzbronze mit den Daten
der Verstobenen werden in zwei bron-
 zenen Führungsschienen eingeführt,
so dass die Stelen im Laufe der Zeit
von unten nach oben befüllt werden
können. Die Tafeln werden so gebor-
gen vom Stein aufgenommen. Durch
das Herausstanzen der Buchstaben
und Zahlen aus der Platte und durch
den Abstand zum steinernen Hinter-
grund entsteht beim Betrachten nicht
nur ein Spiel aus verschiedenen Far-

ben und Helligkeitstönen, sondern
auch eine gewisse Tiefe.

Finanzieller und  satzungsrecht -
licher Rahmen

Die Kosten der Baumaßnahme zur
An lage des neuen Grabfeldes  „Be -
stattung unter Bäumen“ betrugen
132.000 Euro. Die Grabnutzungsge-
bühr beträgt für zehn Jahre einmalig
500 Euro. Eine bronzene Namenstafel
in einer der Stelen kostet 423,64 Euro,
wobei es den Hinterbliebenen freige-
stellt ist, ob sie solch eine  Namens -
tafel anbringen lassen möchten.

In der gemeindlichen Friedhofs- und
Bestattungssatzung ist geregelt, dass
es sich bei den Baumgrabstätten um
pflegefreie Urnengrabstätten in einer

Gemeinschaftsgrabanlage handelt.
Hier wird auf Antrag ein Nutzungs-
recht für die Dauer von zehn Jahren
pro Urne verliehen. Seit 1. Januar 2014
dürfen für Erdbestattungen nur noch
Aschekapseln und Urnen aus  bio -
logisch abbaubaren Materialien ver-
wendet werden. Weiterhin ist in der
Satzung geregelt, dass der Markt
Feucht für die Baumgrabstätten die
Gestaltung und Pflege übernimmt
und Grabsteine, Trauerschmuck u.ä.
auf diesen Gräbern nicht angebracht
bzw. aufgestellt werden dürfen. Bis-
lang wurde etwa zu jeder zweiten
Beisetzung eine Namenstafel ge-
wünscht und angebracht.

Fazit – Aufwertung des Friedhofes

Mit dem Andachtsplatz, der bei Be-
darf auch für Beisetzungsfeiern ge-
nutzt werden kann, hat nicht nur die
Baumbestattung einen würdevollen
und ansprechenden Rahmen erhal-
ten. Der gesamte Friedhof hat mit
dieser neuen Anlage eine Aufwer-
tung erfahren.

Weitere Informationen:
Michael Thalheimer

michael.thalheimer@feucht.de
Markt Feucht

Hauptstraße 33, 90537 Feucht
www.feucht.de
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Dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger konnte entsprochen werden – der Neue Friedhof
des Marktes Feucht bietet eine naturnahe und pflegefreie Baumbestattung.

© Markt Feucht, Vera Vinzl

Der Andachtsplatz wurde in enger Zusammenarbeit errichtet. Von links, stehend: 
Andreas Brandmann (Bauamtsleiter Markt Feucht), Steinmetz Christian Vestner, Michael
 Thalheimer (Friedhofsverwaltung Markt Feucht), Marie Rachinger (Lorenz Landschafts-
architekten), Steinmetz Andreas Vestner. Von links, sitzend: Erster Bürgermeister Konrad
Rupprecht, Ehepaar Lang (Sakralkünstler Günter Lang mit Gattin), Bernhard Lorenz 
(Lorenz Landschaftsarchitekten). © Markt Feucht, Vera Vinzl
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Friedhöfe
in Bayern

Gemeinden sind nicht nur Träger von
Friedhöfen, sondern haben auch die
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die be-
stattungsrechtlichen Vorschriften ein-
gehalten werden. Das betrifft den Um-
 gang mit dem Leichnam vom Zeit-
punkt des Todes an bis zur Beisetzung
oder Überführung des Verstorbenen.
Für Fachfragen des Bestattungswesens
ist das Bayerische Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege zuständig.

Kirchliche Friedhöfe
Die Kirchen und Religionsgemeinschaf-
 ten, die Körperschaften des öffentlichen
Rechts sind, haben ein verfassungs-
mäßiges Recht, Friedhöfe zu errichten
und zu unterhalten. Ob und mit wel-
chen Nutzungsbedingungen in der
Gemeinde ein kirchlicher Friedhof be-
steht, kann bei der zuständigen Kir-
chengemeinde erfragt werden.

Naturfriedhöfe
In Bayern ist unter bestimmten  Vo -
raussetzungen auch die Einrichtung
von Naturfriedhöfen zulässig. Dort
sind zum Beispiel Urnenbeisetzungen
an der Wurzel von Bäumen in Wäl-

dern möglich. Auch solche Fried-
 höfe in der freien Natur sind zur
 Toten bestattung bestimmte (ge-
widmete) Friedhöfe in öffentlich-

recht licher Trägerschaft, die durch eine
Einfriedung als Ruhestätte erkennbar
sind und die Würde des Verstorbenen
gewährleis ten. Manche Gemeinden
er möglichen naturnahe Bestattungen
auch auf ihren herkömmlichen Fried-
höfen.

Auf welchen Friedhöfen in Bayern
 naturnahe Bestattungen möglich sind,
er gibt sich aus der Liste der bereits
eingerichteten Naturfriedhöfe in
 Bayern (Stand Juli 2015). Siehe Link:

https://www.stmi.bayern.de/
assets/stmi/suk/kommunen/

15_07_naturfriedhoefe__3_.pdf

Jüdische Friedhöfe

Jüdische Verstorbene haben nach den
religiösen Glaubensregeln ein ewiges
Ruherecht. Sie werden auf eigenen
Friedhöfen der jüdischen Kultusge-
meinden bestattet.

Es gibt in Bayern 110 verwaiste oder
geschlossene jüdische Friedhöfe. Bund
und Länder haben 1957 vereinbart, an
Stelle der jüdischen Gemeinden, die
durch das nationalsozialistische  Re -
gime vernichtet worden sind, die
 Betreuung dieser Friedhöfe sicherzu-
stellen. Die Friedhöfe werden durch
den Landesverband der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern betreut.
Die Aufwendungen, die dem Landes-
verband dadurch entstehen, werden
aus Mitteln erstattet, die je zur Hälfte
vom Bund und vom Freistaat Bayern
kommen.

Quelle:
Bayerisches Staatsministerium des Innern,

für Bau und Verkehr
Homepage:

https://www.stmi.bayern.de/suk/kommunen/
komselbstverwaltung/friedhoefe/index.php

Gemeinden sind nicht nur Träger von Friedhöfen, sondern haben auch die Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass die bestattungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. © BayGT

Das bayerische Bestattungsge-
setz bestimmt, dass Träger eines
Friedhofs eine juristische Person
des öffentlichen Rechts sein 
muss. Deshalb gibt es in Bayern grund -
sätzlich nur Friedhöfe
• der Gemeinden,
• der Kirchen und
• derjenigen Religionsgemeinschaften,

die den Status einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts besitzen.

Kommunale Friedhöfe
Mit ihren Friedhöfen und sonstigen Be-
 stattungseinrichtungen (zum Beispiel
Leichenhäuser, Feuerbestattungsan-
lagen) erfüllen die Gemeinden die Auf-
 gabe der schicklichen Totenbestat-
tung, die ihnen in der Verfassung
 zugewiesen wird. Sie sind nach dem
Bestattungsgesetz verpflichtet, Bestat-
 tungseinrichtungen zur Verfügung zu
stellen, soweit dafür ein öffentliches
Bedürfnis besteht. Dabei werden sie
in eigener Verantwortung tätig und
legen die Einzelheiten zur Nutzung
ihres Friedhofs in ihrer Satzung fest.
Dort sind zum Beispiel die Friedhofs-
gebühren und Regelungen zu den
Nutzungsrechten an Gräbern zu er-
fahren.
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Vertretungsmacht
des ersten Bürgermeisters 

einer Gemeinde1

Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz

diesem Fall bedarf bedarf es keiner
Mitwirkung des Gemeinderats. In allen
anderen Angelegenheiten, die zum
Zuständigkeitsbereich des Gemeinde-
 rats gehören, ist intern die Zustim-
mung des Gemeinderats durch Be-
schluss erforderlich. In diesem Bereich
vollzieht der erste Bürgermeister le-
diglich durch sein außenwirksames
Handeln den Willen des Gemeinde-
rats. Diese Vertretungsregelung gilt in
sämtlichen Bundesländern mit Aus-
nahme von Bayern.6 Allerdings haben
einige Oberlandesgerichte in den
neuen Bundesländern zunächst eine
abweichende Linie vertreten und die
Wirksamkeit des Handelns des Bür-
germeisters nach außen in Angele-
genheiten, die in den Zuständigkeits-
bereich des Gemeinderats fielen, von
einem Gemeinderatsbeschluss abhän-
 gig gemacht.7 Der Bundesgerichtshof
(BGH) hat diese Rechtsprechung aller-
dings korrigiert. Eine Willenserklä -
rung des ersten Bürgermeisters ist
gemäß seiner Judikatur nach außen
hin grundsätzlich immer wirksam.
 Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn
der Geschäftspartner die fehlende in-
terne Zustimmung des Gemeinderats
kennt, diese offensichtlich ist oder das
Vertrauen in die Vertretungsmacht
des Bürgermeisters sonst nicht als
schutzwürdig erscheint.8

2. Der bayerische Sonderweg9

Die bayerische Rechtsprechung10 und
die wohl herrschende Lehre in Bayern11

haben abweichend von dieser Linie
des Bundesgerichtshofs stets eine ab-

weichende Lösung vertreten.
Danach bedarf der Bürgermeis -
ter, soweit er nicht selbst zu-
ständig ist, für ein rechtswirksa-
mes Handeln der Mitwirkung
des Gemeinderats. Dies schützt
die Gemeindeverwaltungen.12

Im Privatrecht hat diese Rechtspre-
chung zur Folge, dass insbesondere
notarielle Verträge, die aufgrund der
Zuständigkeits verteilung in die Kom-
petenz des Gemeinderats fallen, bis
zur Zustimmung dieses Gremiums
schwebend unwirksam sind (§ 177
BGB).13 Sie werden erst durch die nach -
trägliche Beschlussfassung des Ge-
meinderats wirksam. Wird die Geneh-
migung versagt, ist der Vertrag end-
gültig unwirksam; die Erklärung des
Bürgermeisters im Außenverhältnis
ist der Gemeinde nicht zuzurechnen.
Die bayerischen Gerichte haben diese
Lösung insbesondere auch im Hin-
blick auf den Willen des bayerischen
Gesetzgebers so vertreten. Der BGH
hat nunmehr angenommen, dass den
Gesetzesmaterialien dieser Wille der
bayerischen Legislative nicht zu ent-
nehmen wäre. Die Maßgeblichkeit der
Entscheidung des BGH ist eine Folge
der Abschaffung des Bayerischen
Obersten Landesgerichts (BayObLG)
im Jahre 2006. Mit ihr fällt die Zustän-
digkeit für die Auslegung des  dies -
bezüglichen bayerischen Landesrech-
tes nicht mehr in die Kompetenz der
obersten bayerischen Gerichte, son-
dern in die Zuständigkeit der Bundes-
gerichte.14 Die Auslegung des BGH
und des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
ist für die bayerischen Zivil- und Ar-
beitsgerichte, wollen sie keine  Auf -
hebung ihrer Entscheidung riskieren,
faktisch bindend. Weichen die Verwal-
tungsgerichte hiervon ab, müsste das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
diese Frage dem Gemeinsamen Senat

Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz, Notar
© privat

1. Willensbildung und Vertre-
tungsbefugnis

Die organschaftliche Vertretungs-
 macht entscheidet darüber, wer
außenwirksame Handlungen für
eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts, wie z.B. Ver-
waltungsakte und privatrechtliche Wil-
 lenserklärungen, vornehmen kann.2

Gemäß Art. 38 Abs. 1 BayGO vertritt
der erste Bürgermeister die Gemein-
de nach außen. Dieser Wortlaut ent-
spricht den Regelungen in den meis -
ten Gemeindeordnungen bzw. Kom-
munalverfassungen der anderen Bun-
 desländer.3 Die Vertretungsmacht des
Bürgermeisters als der Verwaltungs-
spitze wird dahingehend verstanden,
dass der Bürgermeister alle nicht nur
im internen Bereich der Gemeinde
verbleibenden Maßnahmen treffen
kann.4 Ob er hierzu intern eines Be-
schlusses des Gemeinderats bedarf,
entscheidet sich in den anderen Bun-
desländern danach, ob der Bürger-
meister zuständig ist oder aufgrund
Eilbedürftigkeit handeln kann;5 in



der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des vorlegen (§ 11 RsprEinhG).15 Aller-
dings beabsichtigt der bayerische Ge-
setzgeber, seinen Willen durch Ergän-
zung des Art. 38 Abs. 1 BayGO um
 einen Satz 2 doch zur Geltung zu
bringen, indem er die Vertretungs-
macht des Bürgermeisters ausdrück-
lich auf seine Befugnisse beschränkt.
Damit ist die alte Rechtslage ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Än-
derung der BayGO wieder herge-
stellt.16 Der bayerische Gesetzgeber
geht insoweit von einer Klarstellung
aus und nicht von einer  Gesetzes -
änderung.17 Nach seinem Willen soll
 diese (geänderte) Rechtslage unun-
terbrochen gegolten haben. Der Bun-
desgerichtshof und ihm folgend das
Bundesarbeitsgericht hätten danach
Art. 38 Abs. 1 BayGO a.F. lediglich un-
zutreffend interpretiert.

3. Die Rechtslage bis zum Inkraft-
treten der „Klarstellung“

Auch wenn der bayerische  Gesetz -
geber lediglich von einer Klarstellung
ausgeht, haben der BGH und ihm fol-
gend das BAG höchstrichterlich ent-
schieden, dass die Vertretungsmacht
des bayerischen Bürgermeisters nicht
auf seine Befugnisse beschränkt ist.
Da diese Entscheidung nicht lediglich
Wirkungen für die Zukunft hat, be-
deutet dies, dass Verträge, die Bürger-
meister zwischenzeitlich ohne den ent-
 sprechenden Gemeinderatsbeschluss
abgeschlossen haben, nicht schwe-
bend unwirksam, sondern aufgrund
der diesbezüglichen Vertretungsmacht
im Außenverhältnis wirksam sind.
Auch einseitige Rechtsgeschäfte, die
ohne Gemeinderatsbeschluss bei feh-
lender Vertretungsmacht des Bürger-
meisters nach der Rechtsprechung
der bayerischen Gerichte regelmäßig
nichtig sind (§ 180 Satz 1 BGB), sind
aufgrund der vom BGH lediglich fest-
gestellten bestehenden Vertretungs-
macht wirksam. Auf die Frage der
 fehlenden Rüge der fehlenden  Ver -
tretungsmacht (§ 180 Satz 2 BGB)
kommt es deshalb beim einseitigen
rechtsgeschäftlichen Handeln des Bür-
 germeisters nicht an. Dies bedeutet,
dass auch beispielsweise die Zustim-

mung des Bürgermeisters in Vertre-
tung der Gemeinde bei der Veräuße-
rung eines Erbbaurechtes ausreichte,
selbst wenn der Gemeinderat seine
Zustimmung später verweigert hat.
Auch Streitfälle, in denen umstritten
war, ob es sich um ein Geschäft der
laufenden Verwaltung handelte oder
eine Eilhandlungskompetenz gege-
ben war, sind durch die Entscheidung
des BGH ex tunc wirksam geworden.
Ausnahmen gelten, wie oben  dar -
gestellt, nur in den jeweiligen Fällen,
in denen die fehlende Organzustän-
digkeit des Bürgermeisters bekannt
oder offensichtlich war oder aus
 sonstigen Gründen das Vertrauen des
 Privaten nicht schutzwürdig war. Hier-
von in allen Fällen auszugehen, in
 denen bisher auf die Erforderlichkeit
eines Gemeinderatsbeschlusses hin-
gewiesen wurde, um auf diesem Weg
die bisherige Rechtslage für „Altfälle“
wiederherzustellen, widerspricht der
eindeutigen Entscheidung des BGH.
Diese Rechtslage gilt bis zum Inkraft-
treten der „gesetzlichen Klarstellung“,
die, auch wenn dies der bayerische
Landesgesetzgeber anders sieht, auf-
grund der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs eine Neuregelung
darstellt.

In der notariellen Praxis empfiehlt es
sich, bis zum Inkrafttreten der  Neu -
regelung die bisherige Handhabung
fortzusetzen. 18 Das bedeutet, dass bei
einseitigen Rechtsgeschäften die Ein-
willigung, d.h. die vorherige Zustim-
mung, des Gemeinderats vorliegen
und dass zu Verträgen weiterhin die
Zustimmung, und zwar zweckmäßi-
gerweise bei einem  grundbuchamt -
lichen Vollzug, als Genehmigung zum
konkreten Vertrag des Gemeinderats
eingeholt werden muss. Da es sich bei
der Vertretungsmacht des  Bürger -
meisters um eine organschaftliche
handelt und nicht um eine Bevoll-
mächtigung, kann er nicht darauf ver-
zichten, von ihr Gebrauch zu machen,
was bei einer Bevollmächtigung un-
problematisch möglich wäre. Wenn er
jedoch bei Verträgen selbst auf seine
fehlende Vertretungsmacht hinweist,
kann ein Vertrauen des privaten Ge-
schäftspartners auf die Wirksamkeit

des Rechtsgeschäfts nicht entstehen.19

Es handelt sich um einen „Vertrags-
schluss“ mit Genehmigungsvorbe-
halt“20, bei dem der Vertragspartner
Kenntnis davon erhält, dass die Zu-
stimmung des intern zuständigen
Gremiums fehlt und der Bürgermeis -
ter seine Kompetenzen bei einem Ver-
tragsschluss ohne Zustimmung des
Gemeinderats überschreiten würde.21

Der Vertrag bleibt in diesem Fall bis
zur Genehmigung durch den Ge-
meinderat schwebend unwirksam.22

Damit wird gleichsam schon vor der
landesgesetzlichen Korrektur die Ver-
tretungsmacht des Bürgermeisters auf
seine Befugnisse vertraglich beschränkt.
Auf diese Weise wird die bayerische
Rechtslage, wie dies dem Willen des
Landesgesetzgebers entspricht, jeden-
 falls von den bayerischen Notariaten
überwiegend kontinuierlich fortge-
setzt.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz ist Notar 

in Regen und Zwiesel, Honorarprofessor und
Mitglied des Instituts für Immobilienwirt-

schaft an der Universität Regensburg sowie
Mitglied des Vorstands des Instituts für 

Notarrecht an der Universität Würzburg.
E-Mail: info@notare-grziwotz.de

http://www.notare-grziwotz.de

Fußnoten:
1 Zugleich Anmerkung zu BGH, Urt. v. 18.11.2016 – V ZR

266/14, BeckRS 2016, 112457 = FGPrax 2017, 47 (LS).
Vorabdruck einer Urteilsanmerkung in der MittBayNot.

2 S. nur Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht,
Band 1, 12. Aufl. 2007, § 55 Rn. 2.

3 Vgl. § 42 Abs. 1 Satz 2 GemOBW; § 57 Abs. 1 BbgKVerf;
§ 71 Abs. 1 Satz 1 HGO; §§ 38 Abs. 2 Satz 1, 39 Abs. 2
Satz 1 KVM-V; § 86 Abs. 1 Satz 2 NKomVG; § 63 Abs. 1
Satz 1 GONRW; § 47 Abs. 1 Satz 1 GemORP; § 59 Abs. 1
KSVG; § 51 Abs. 1 Satz 2 SächsGO; § 60 Abs. 2 KVGLSA;
§ 56 Abs. 1 GOSH u. § 31 Abs. 1 ThürKO. 

4 Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht, Band 2,
7. Aufl. 2010, § 97 Rn. 145.

5 Vgl. Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 3 GO.
6 Vgl. nur BGH, Urt. v. 17.4.1997 – III ZR 98/96, DtZ 1997,

358; BGH, Urt. v. 18.12.1997 – VII ZR 155/96, VIZ 1998,
280; BGH, Urt. v. 4.11.1997 – VI ZR 348/96, BGHZ 137,
89 = MDR 1998, 103 = NJW 1998, 377; VGH Mannheim,
Urt. v. 16.10.1989 – 1 S 1056/88, VBlBW 1990, 140 =
NVwZ 1990, 892.

7 Vgl. OLG Naumburg, Urt. v. 15.2.1996 – 7 U 66/95, DtZ
1996, 320; OLG Naumburg, Urteil vom 18.1.1994, 7 U
19/93, OLG-NL 1994, 154; OLG Jena, Beschluss vom
10.4.1996, 6 W 100/96, DtZ 1996, 318 = Rpfleger 1996,
407; OLG Naumburg, Beschluss vom 8.5.1996, 8 U
32/95, DtZ 1997, 34; OLG Jena, Urteil vom 9.10.1996, 7
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Urt. v. 15.4.1993 – 1 U 197/92, NJW-RR 1994, 661, 662;
OLG Rostock, Urteil vom 7.12.1994, 2 U 22/94, OLG-NL
1995, 145 u. OLG Brandenburg, Urt. v. 28.2.1996 – 4 U
9/95, DtZ 1996, 323 (zur Vertretungsmacht des Land-
rats); krit. Reuter, DtZ 1997, 15, 16 f. S. dazu auch Kreissl,
LKV 1997, 120 ff.

8 Becker, in: Becker/Hedemann/Kempen/Manssen,
 Öffentliches Recht in Bayern, 6. Aufl. 2015, 2. Teil,
Rn. 166.

9 Waldhoff, JuS 2017, 94/96 spricht von einer „verfehl-
ten bayerischen Auffassung“. 

10 BayVerfGH, Entscheidung vom 29.2.1972, Vf 85-V-70,
VerfGH 25, 27/43; BayObLG, Beschluss vom 15.1.1997,
3 Z BR 153/96, MittBayNot 1997, 120; BayVGH, Beschl.
v. 18.2.2002 – 4 ZS 01.3026, NVwZ 2002, 742; BayVGH,
Beschl. v. 31.8.2011 – 8 ZB 11.549, BayVBl. 2012, 177;
BayVGH, Beschluss vom 27.5.2014, 15 ZB 13.105,
NVwZ-RR 2014, 693; OLG München, Beschl. v. 4.2.2009
– 34 Wx 114/08, MittBayNot 2009, 222; OLG München,
Beschl. v. 18.6.2010 – 34 Wx 065/10, BeckRS 2010,
33291; OLG München, Beschl. v. 28.1.2013 – 34 Wx
390/12, NJOZ 2013, 1046.

11 S. nur Steiner, in: Berg/Knemeyer/Papier/Steiner, Staats-
und Verwaltungsrecht in Bayern, 6. Aufl. 1996, S. 137,
145; Knemeyer, Bayer. Kommunalrecht, 12. Aufl. 2007,
Rn. 256. 

12 S. dazu die Argumentation OLG Naumburg, Urt. v.
18.1.1994 – 7 U 19/93, OLG-NL 1994, 154 u. Becker, in:
Becker/Hedemann/Kempen/Manssen, Öffentliches
Recht in Bayern, 6. Aufl. 2015, 2. Teil, Rn. 167. 

13 S. nur BayVGH, Urt. v. 31.3.2003, 4 B 00.2823, BayVBl.
2003, 501, 503. 

14 Vgl. § 133 GVG u. § 8 EGGVG. Krit zur Abschaffung
Hirsch, NJW 2006, 3255 ff.

15 S. nur Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO,
75. Aufl. 2017, Anh. zu § 140 GVG Rn. 2. 

16 Vgl. LT-Drs. 17/14651, S. 6 u. S. 17.

17 Vgl. LT-Drs. 17/14651, S. 17.

18 Vgl. auch Schnellinfo 2/2017 des Bayerischen Ge-
meindetags vom 13.2.2017 mit Schreiben an die
 Landesnotarkammer Bayern vom 10.2.2017 in Anlage.

19 Vgl. zur Überschreitung der Grenzen im Innenverhält-
nis durch ein Organ BGH, Urt. v. 14.3.1988 – II ZR
211/87, DB 1988, 1587 = MDR 1988, 754 = NJW 1988,
2241; BGH, Urt. v. 13.11.1995 – II ZR 113/94, DNotZ
1996, 810 = NJW 1996, 589 = ZIP 1996, 68, 69; BGH, Urt.
v. 23.6.1997 – II ZR 353/95, DNotZ 1998, 963 = NJW
1997, 2678 = MDR 1997, 860 = ZIP 1997, 1419.

20 Vgl. hierzu Scholz/U. H. Schneider/S. H. Schneider, 
GmbHG, 11. Aufl. 2014, § 35 Rn. 190 zum Geschäfts-
führer.

21 Dogmatisch denkbar ist auch ein Vertragsschluss
 unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmi-
gung des Gemeinderats; allerdings muss dann aus-
drücklich bei Grundstücksgeschäften klargestellt wer-
 den, dass die Bedingung nicht für eine in der Urkunde
enthaltene Auflassung (§ 925 Abs. 2 BGB) und auch
nicht für grundbuchmäßige Bewilligungen (s. nur
OLG Hamm, Beschl. v. 2.8.2010 – 15 W 265/10, FGPrax
2011, 10 = NJW-RR 2011, 95; Demharter, GBO, 30. Aufl.
2016, § 19 Rn. 31; Hügel/Holzer, GBO, 3. Aufl. 2016, § 19
Rn. 42) gilt. Bei Nichteintritt der Bedingung, d. h. ver-
weigerter Genehmigung durch den Gemeinderat,
würde z. B. die erklärte Auflassung bestehen bleiben,
aber kondizierbar sein. 

22 Baumbach/Hueck/Zöller/Noack, GmbHG, 21. Aufl. 2017,
§ 35 Rn. 162. 
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Zielführende 
Ortsentwicklung

Werkstattbericht eines 
Best-Practice-Beispiels

Matthias Simon und Christoph Rickert*

nis aller Rahmenbedingungen kann
ein Gemeinderat zusammen mit Ex-
perten eine maßgeschneiderte, auf
die konkrete Gemeinde passende Zu-
kunftsstrategie entwickeln. 

Um dieses Grundlagenwissen zu erar-
beiten und einen Einstieg in die Dis-
kussion über die zukünftige Ausrich-
tung der gemeindlichen Ortsplanung
zu finden, haben sich die  Gemeinde -
räte und Verwaltungen der beiden
Kommunen im Rahmen einer Klausur
zwei Tage Zeit genommen. 

Ein inhaltliches Fundament bildeten
am ersten Tag Fachvorträge zu den
Themen Aktivierung vorhandener
Bau landpotenziale durch Matthias
Simon, Referent des Bayerischen Ge-
meindetags, und zur Überplanung
 innerört licher Lagen mittels eines
Bebauungsplans durch Dr. Gerhard
Spieß, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht. Am zweiten Tag folgte ein von
Maximilian Wüstinger, Christoph Ri -
ckert, Stadtplaner und Architekten,
sowie Rupert Schelle, Landschaftsar-

chitekt, begleiteter Workshop
zu den Fragen: Für wen wollen
wir bauen? Wie sollen wir bau-
en? Wer soll bauen?

Der interkommunale Ansatz
wurde nicht nur aufgrund der
ähnlichen Lage der Gemeinden

und zur Nutzung von Synergien ge-
wählt. Vielmehr hat sich so die Chan-
ce geboten, von den bisherigen An-
strengungen und Erfahrungen der je-
weils anderen Gemeinde zu lernen
und potenzielle Strategien auf  brei -
terer Basis zu evaluieren. 

Vortrag 1:
Aktivierung vorhandener Bauland-
potenziale und Senkung des
Brachflächenanteils

Die große Zahl der unbebauten, aber
mit Baurecht nach § 30 und § 34
BauGB versehenen Grundstücke rich-
teten den Fokus zu Beginn auf den
bestehenden Siedlungskörper und
die Aktivierung der hier vorhandenen
Potenziale. 

Ermittlung und Bewertung

Zu Beginn einer solchen Baulandakti-
vierungsstrategie bedarf es einer Er-
hebung der Innenentwicklungspo-
tenziale in der jeweiligen Gemeinde.
So erfordert bereits die fehlerfreie
Abwägung zukünftiger Baugebiets-
ausweisungen eine klare und trag-
fähige Vorstellung über die vorhan-
denen Innenentwicklungspotenziale
sowie eine Prognose über die voraus-
sichtliche Bevölkerungsentwicklung.
Eine detaillierte Nachfrage bei den
Grundeigentümern ist zwar nicht zwin-
 gend Voraussetzung für eine solche
Abwägung, jedoch wird die Kenntnis
der individuellen  Eigentümersitua -
tion und -interessen regelmäßig un-
abdingbare Voraussetzung einer ziel-
führenden Innenentwicklungsstrate-
gie sein.

Nur unter Kenntnis aller Rahmenbedingungen kann ein Gemeinderat zusammen mit
 Experten eine maßgeschneiderte, auf die konkrete Gemeinde passende Zukunftsstrategie
entwickeln. © WüstingerRickert

Eine durch wertvolle Natur räu-
me begrenzte Tallage; der fort-
schreitende demographische
Wandel; eine hohe Anzahl von
Zweit- und Ferienwohnungen;
für Einheimische nur schwer fi-
nanzierbare Baulandpreise; eine
unüberschaubare Anzahl an unbe-
bauten Grundstücken mit Baurecht;
das in § 1a Abs. 2 BauGB und dem LEP
formulierte Prinzip des Vorrangs der
Innenentwicklung: Die Auslöser, die
Baulandpolitik in Schleching und Un-
terwössen, zweier Gemeinden im Baye -
rischen Alpenraum, grundlegend zu
überdenken, waren vielfältig. Spätes -
tens nach der genauen Untersuchung
der Gemeindegebiete im Rahmen
 eines Arbeitsplanes bzw. einer Flä chen -
managementdatenbank war klar, dass
bei mehr als 100 unbebauten Grund-
stücken bei gleichzeitigen Engpässen
auf dem Immobilien- und Grund-
stücksmarkt eine grundlegende Neu -
ausrichtung der gemeindlichen Bau-
landentwicklungsstrategie dringend
notwendig ist.

Voraussetzung für eine fundierte und
nachhaltige Entscheidung über die
Neuausrichtung der Baulandentwick-
lungsstrategie ist die Kenntnis der
Pro blemlagen und Instrumente zu
deren Behandlung. Nur unter Kennt-

* Matthias Simon, Referent des Bayerischen Gemeinde-
tags und Christoph Rickert, Architekt und Stadtplaner



Zwischenerwerb, Zielbindung und
vertragliches Baugebot

Ein zentraler Pfeiler einer nachhaltigen,
zukünftigen Baulandentwicklungspo-
litik liegt darin, Bauland nur noch aus-
zuweisen, falls die Gemeinde mittels
gemeindlichem Zwischenerwerb oder
städtebaulichem Zielbindungsvertrag
sicherstellen kann, dass die veräußer-
ten Grundstücke mit einer  vertrag -
lichen Bauverpflichtung versehen wer-
 den. Wird diese vertragliche Bauver-
pflichtung nicht umgesetzt, kann die
Gemeinde vertraglich ein vormerkungs-
 gesichertes Ankaufsrecht oder Wie-
derkaufsrecht implementieren. Somit
hat sie die Möglichkeit, sollte der Bau-
werber seiner Bauverpflichtung nicht
nachkommen, erneut am Markt nach

Interessenten Ausschau zu halten. Auf
diesem Wege können auch weitere
Rahmenbedingungen, wie die sozial-
gerechte Nutzung der Grundstücke
oder eine Beschränkung auf einen
gewissen Wohnungstypus, mit dem
Grundstück verbunden werden. Dies
ermöglicht eine präzise Steuerung
der zukünftigen Bebauung.

Allgemeines und besonderes
 Vorkaufsrecht

Eine weitere Möglichkeit zur Aktivie-
rung bestehender Baupotenziale ist
die Nutzung der gemeindlichen Vor-
kaufsrechtsmöglichkeiten, die ihnen
die §§ 24 und 25 BauGB an die Hand
geben. Ein dringender Wohnbedarf
sowie die Behebung eines städtebau-

lichen Missstandes, der durch die Hor-
tung von Baugrundstücken durch Pri-
vate verursacht wurde, können durch-
aus zulässige Gemeinwohlbelange dar-
 stellen, die die Ausübung eines Vor-
kaufsrechts rechtfertigen.

Aufhebung eines Bebauungsplans

In Einzelfällen kann auch die Aufhe-
bung eines seit langem  rechtskräf -
tigen, aber nur teilweise oder über-
haupt nicht vollzogenen Bebauungs-
plans ein angemessenes Mittel zur
Reduzierung der brachliegenden Bau-
 grundstücke sein. Der Rückgriff auf
dieses schärfere Schwert bedarf je-
doch einer besonderen Sorgfalt im
Hinblick auf dessen Begründung und
ein formell- und materiell-rechtlich
ein wandfreies Bebauungsplanaufhe-
bungs- oder -änderungsverfahren.
Auch ist es entscheidend, die Entschä-
digungsregelungen des § 42 BauGB
im Blick zu haben.

Rückkaufangebote

Im Rahmen der Bewertung und Er-
mittlung der Innenentwicklungspo-
tenziale kann es in Einzelfällen auch
sinnvoll sein, bei für die Gemeinde
besonders wichtigen Grundstücken,
Rückkaufangebote zu unterbreiten.
So wird die Gemeinde in die Lage ver-
setzt, die Nutzung des Grundstücks
wirksam und zeitnah selbst zu steuern.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies
nur selten erfolgreich ist.

Baulückenkataster

§ 200 Abs. 3 BauGB ermöglicht den
Gemeinden schließlich die Einrich-
tung eines gemeindlichen „Bau lücken -
katasters“, in welchem die Gemeinde
„sofort oder in absehbarer Zeit be-
baubare Flächen in Karten oder Lis -
ten auf der Grundlage eines Lage-
plans erfassen [kann], der Flur- und
Flurstücksnummern, Straßennahmen
und Angaben zur Grundstücksgröße
enthält. Sie kann diese Listen veröf-
fentlichen, soweit der Grundstücksei-
gentümer nicht widersprochen hat.“

Anmerkung der Redaktion: Eine nähere
Beschreibung dieser Werkzeuge zur
Baulandaktivierung finden Sie in
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Neuausrichtung der Bauland- und Ortsenwicklungsstrategie – Schleching (s. Bild) und 
Unterwössen haben den ersten Schritt hin zu einer maßgeschneiderten Zukunftsstrategie 
getan. © ldbv



„Bayerischer Gemeindetag“ 07/2016,
S. 234 ff. unter dem Titel: Das ungeliebte
„Enkelgrundstück“. 

Vortrag 2:
Innerortsbauleitplanung als 
Instrument der Ortskern-
revitalisierung

Ein weiterer Aspekt, mit dem sich Ge-
meinden im Rahmen der Neujustie-
rung ihrer gemeindlichen Bauland-
entwicklungsstrategie regelmäßig aus-
 einandersetzen, ist der planerische
Umgang mit innerörtlichen Lagen.
Ortskerne sind häufig von Leerstand
und städtebaulichen Fehlentwicklun-
gen durch übertriebene Verdichtung
im Rahmen der Bebauung nach § 34
BauGB bedroht oder laufen Gefahr,
 ihre klassische Mischnutzung zu ver-
lieren. Ein Mittel, dieser Entwicklung
zu begegnen, ist die Überplanung des
Bestandes mit einem Bebauungsplan. 

Die Aufstellung von Bebauungsplä-
nen im Bestand stellt die Gemeinden
jedoch vor besondere Herausforderun-
 gen. Eine zumeist heterogene  Bau -
situation mit vielen, vornehmlich von
wirtschaftlichen Interessen geleiteten
Einzeleigentümern, steht der Gemein-
 de mit ihren städtebaulichen, gemein-
 wohlorientierten Zielen und dem Ziel
des Ortsbilderhaltes gegenüber. 

Von zentraler Bedeutung bei Bauleit-
planungen im Bestand ist demnach
die Abwägung der Eigentümerbelan-
ge mit den öffentlichen Interessen
(Nachverdichtung, Erhalt von Woh-
nen oder Gewerbe, Freihaltung von
ortsbildprägenden Grünzonen, Frei-
haltung von Sichtschneisen sowie die
Berücksichtigung von Vorgaben aus
den Flächennutzungsplänen oder Rah-
 menplänen) vor dem Hintergrund der
Gleichbehandlung und der Verhält-
nismäßigkeit. In diesem Zusammen-
hang darf auch die Betrachtung even-
tueller Entschädigungsansprüche der
Grundeigentümer nicht außer Acht
gelassen werden.

Die Aufstellung eines Bebauungs-
plans in einer heterogenen  innerört -
lichen Lage stellt meist ein sehr ar-
beits- und kostenintensives, langwie-
riges und nicht zuletzt politisch um-
strittenes Unterfangen dar. Dies setzt

nicht selten externe Beratung voraus.
Ein sehr langfristiges und voraus-
schauendes Handeln ist Vorausset-
zung, um ggf. Konflikte schon im Vor-
feld und mit der nötigen Ruhe aus-
räumen zu können. In manchen Fäl-
len kann es auch sinnvoll sein, für
 entsprechende Gebiete in einem ers -
ten Schritt eine informelle Rahmen-
planung aufzustellen, um die städte-
baulichen Ziele zu definieren. Auf die-
ser Grundlage kann der Dialog mit
den Grundeigentümern gesucht wer-
den. Sollte dies nicht erfolgreich sein,
kann diese Planung als Grundlage für
die Aufstellung eines Bebauungs-
plans dienen. 

Die beiden Fachvorträge boten am
Ende des ersten Tages bereits viel An-
stoß zur Diskussion und zur detaillier-
ten Auseinandersetzung:

• Wo ist dies in der eigenen Gemein-
de relevant?

• Welche Probleme ergeben sich im
Detail?

• Welche „Werkzeuge“ könnten in un-
serer Gemeinde besonders erfolg-
versprechend sein?

Besonders wertvoll war in diesem
Rahmen der interkommunale Aus-
tausch. Beide Ge meinden haben in
der Vergangenheit bereits unter-
schiedliche Erfahrungen gemacht. So
konnte das Gehörte und Gelernte von
allen Seiten beleuchtet werden.

Tag 2: Workshop

Aufbauend auf diesem inhaltlichen
Fun dament stand der zweite Tag der
Klausur im Zeichen der konkreten
baulichen Entwicklung. Im Rahmen
eines Workshops wurden die Fragen:
„Für wen wollen wir bauen? Wie
 sollen wir bauen? Wer soll bauen?“
diskutiert. Aber auch neue Wege der
gemeindlichen Baulandvergaben jen-
seits des „Einheimischen Modells“
wurden untersucht.

Für wen soll gebaut werden?

Als vornehmliche Zielgruppe der ge-
meindlichen Baulandentwicklungs-
politik wurden nach wie vor junge
 Familien mit regionalem Bezug iden-
tifiziert. Doch durch den demogra-
phischen Wandel stellt sich auch zu-
nehmend die Frage nach  barriere -
freien Angeboten für Senioren. Dies
ist in ländlichen, von Einfamilienhäu-
sern geprägten Gemeinden, eine be-
sondere Herausforderung. Durch zu-
sätzliche wohnortnahe Angebote in
diesem Bereich kann auch im Bereich
der familiengerechten Wohnformen
neue Dynamik entstehen. 

Wie und wo soll gebaut werden? 

Steigende Bau- und Grundstücksprei-
se, sowie die Notwendigkeit barriere-
freier und skalierbarer Angebote, stel-
len das klassische Einfamilienhaus als
vorherrschende Bauform zunehmend
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Konzentrierte Planung und Abwägung vieler Aspekte führt zu einer fundierten Wissensbasis
für die Neuausrichtung der Bauland- und Ortsenwicklung.

© WüstingerRickert



in Frage. Gerade da diese Bauform in
ländlichen Gemeinden bereits groß -
flächig vorhanden ist, sollten bei Neu-
bauvorhaben Akzente gesetzt wer-
den, um das Angebot zu diversifizie-
ren. Dies kann auch Möglichkeiten
bieten, bestehende, nicht mehr ge-
nutzte Anwesen, wie aufgelassene
Hofstellen mit neuem Leben zu erfül-
len und so die Ortskerne lebendig zu
halten.

Wer soll bauen?

Genossenschaftliche Modelle und die
Zusammenarbeit mit Baugesellschaf-
ten der Landkreise oder umgeben-
den Städte können Chancen bieten,
eine Erweiterung des Wohnangebots
lang fristig im Interesse der Bürger zu
entwickeln, besonders, wenn auf-
grund der Gemeindegröße eine kom-
munale Lösung nicht umsetzbar er-
scheint.

Erbpacht?

Erbpachtmodelle ermöglichen dem
Verpächter einen langfristigen Eigen-
tumserhalt (auch für die nächste Ge-
neration) und den Pächtern einen
 relativ kostengünstigen Einstieg ohne
umfängliches Eigenkapital. Dies kann
eine Chance sein, gerade in „Hoch-
preisregionen“ den Grundstücksmarkt
in einer Gemeinde zu beleben. Erb-
pacht auf gemeindlichen Flächen er-
möglicht es der Gemeinde,  langfris -
tiger zu agieren. Förderungen, wie z.B.
das „Einheimischen Modell“ können
damit über einen einmaligen Effekt
hinaus erhalten bleiben. Auch ist so
ein langfristiges Mitspracherecht der
Gemeinde über die Nutzung des
Grundstücks gesichert. 

Um einen konkreten Eindruck dieser
Möglichkeiten zu bekommen, wurde
das Seminar mit der Vorstellung der
Arbeit der MARO Genossenschaft ab-
gerundet. Sie ist auf den ländlichen
Raum spezialisiert und entwickelt in
Partnerschaft mit den Gemeinden ge-
nossenschaftliche Wohnmodelle mit
einem Fokus auf Bewohnermischung,
Gemeinschaft und Altersgerechtig-
keit.

Wie geht es weiter?

Insgesamt stellte die Klausur für
Schleching und Unterwössen einen
ersten Schritt zur Neuausrichtung ih-
rer jeweiligen Bauland- und Ortsen-
wicklungsstrategie dar. Nun sind die
Gemeinderäte und Verwaltungen in
die Lage versetzt worden, auf einer
fundierten Wissensbasis über die
weitere Entwicklung in ihrer Gemein-
de zu entscheiden. Als nächste Schrit-
te sollen nun in den einzelnen Ge-
meinden Grundsatzbeschlüsse zur
künf tigen Baulandentwicklung auf
den Weg gebracht werden. Im Rah-
men von tieferen, räumlichen Unter-
suchungen sollen die Möglichkeiten
der einzelnen Instrumente anhand
der konkreten Situationen in den ein-
zelnen Gemeindeteilen untersucht
und kurzfristig in erste Maßnahmen
umgesetzt werden.

In der Abschlussdiskussion zeigte sich:
Die zentralen Voraussetzungen für
das Gelingen einer nachhaltigen Bau-
land- und Ortsentwicklungsstrategie
sind Entschlossenheit und Verläss-
lichkeit. Es muss von vorneherein klar
sein, dass die Gemeinde die Rahmen-
bedingungen der baulichen Entwick-
lung vorgibt und diese konsequent
und gleichbehandelnd durchsetzt.
Darüber hinaus gibt es nicht „die Maß-
 nahme“, welche die Gemeinde zum
Erfolg führt. Es ist immer eine Kombi-
nation vieler kleinteiliger Maßnahmen
im Sinne eines Maßnahmenbündels
erforderlich. Nur so kann, in Kombina-
tion mit einem sehr langen Atem, die
Baulandentwicklung einer Gemeinde
zu einer Erfolgsgeschichte werden.
Schleching und Unterwössen haben
den Auftakt gemacht.

Weitere Informationen:
Bayerischer Gemeindetag
Matthias Simon, Referent

matthias.simon@bay-gemeindetag.de
www.bay-gemeindetag.de

WÜSTINGER RICKERT
Architekten und Stadtplaner PartGmbB

Christoph Rickert, BayAK, Dipl.- Ing. (FH)
c.rickert@wuestinger.de
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IHK-Standortportal
Bayern 

Wie Unternehmer
Gewerbestandorte finden

und bewerten

Rebecca Wippersteg*

Gewerbeflächen. Eine Vorschlagsliste
weist Suchende auf potenziell pas-
sende Flächen hin. Eine  Vergleichs -
liste ermöglicht es den Nutzern, Stand -
orte einander gegenüberzustellen
und so rasch Plus- und Minuspunkte
zu erkennen. 

Wo sitzen Mitbewerber und
 Zulieferer?

Seit Juli 2016 bietet das IHK-Standort-
portal als zusätzliches Suchkriterium
Informationen über die Firmenstruk-
tur rund um den potentiellen Wunsch-
Standort an. Durch Einbindung der
geokodierten Firmendaten der IHK-
Mitgliedsunternehmen sind nun auch
die standortrelevanten Informationen
von Unternehmen auf Karten  ver -
fügbar. 

Auf diese Weise erhalten Unterneh-
men, Investoren und Kommunen Infos
zur Verteilung der Branchen in Ver-
bindung mit verfügbaren Gewerbe-
flächen und -immobilien. Sucht ein
Unternehmer einen neuen Standort,
kann er so schnell und einfach sehen,
wo Mitbewerber oder Zulieferer an-
sässig sind oder ob im Umkreis
 Synergien genutzt werden können.

Kartenfunktion – sehr übersichtlich
gestaltet

Auch die neue Kartenfunktion ist
selbstverständlich übersichtlich ge-
staltet. Im kleinmaßstäbigen Bereich
– Bundesland Bayern, Regierungsbe-
zirke und Kreise – werden die Firmen-
daten in Form von farbigen  Kreis -
diagrammen nach sieben Branchen-

gruppen gegliedert dargestellt.
Im Bereich der Kommunen,
Orts- und Stadtteile, wo der
Maßstab größer ist, erfolgt die
punktweise Darstellung der im
Handelsregister eingetragenen

Unternehmen. Bei Klick auf die Icons
wird dem Nutzer der Firmenname, die
Rechtsform, der Wirtschaftszweig und
die Adresse angezeigt. 

Exposé liefert u.a. Gemeindeprofile
und kommunale Ansprechpartner 

Besonders komfortabel gestaltet sich
das Suchprozedere durch die so ge-
nannte Exposéfunktion. Diese stellt
den Nutzern die Daten der ausge-
suchten Standorte kostenlos in einem
strukturierten Exposé als PDF-Datei
zusammen. Tabellarisch aufgelistet
erhält der Investor eine Vielzahl von
Zusatzinformationen, von der aktuel-
len Nutzung bis hin zum Status des
Bebauungsplans und der Branchen-

In Bayern stehen mehr als 1.600 kom-
munale Gewerbegebiete mit einer 
Gesamt fläche von 8.000 ha zur Ansiedlung
bereit. Mehr dazu unter:
http://standortportal.bayern.

© lichtkunst.73 / pixelio.de

Wer die Wahl hat, hat die Qual –
in Bayern stehen mehr als 1.600
kommunale Gewerbegebiete mit
einer Gesamtfläche von 8.000
ha zur Ansiedlung bereit. Umso
besser, dass Unternehmen und 
Wirtschaftsförderern mit dem IHK-
Standortportal Bayern eine bewährte
Vermarktungsplattform für Gewerbe-
flächen in ganz Bayern zur Verfügung
steht. Mit dem IHK-Standortportal
Bayern können die Kommunen Unter-
 nehmen und Investoren detaillierte
Informationen zum Ansiedlungspo-
tenzial an die Hand geben. Schon
jetzt nutzen 70 Prozent der Wirt-
schaftsförderer in bayerischen Städ-
ten und Gemeinden diesen Service,
Tendenz steigend. 

Servicefunktionen erleichtern 
die Bewertung und Auswahl von
Gewerbeflächen

Ob Unternehmer oder Investor – wer
nach einer Gewerbefläche im Frei-
staat sucht, wird schnell auf dem
IHK-Standortportal Bayern fündig. Die
Anforderungen an das neue Firmen-
Domizil lassen sich als Parameter in
die Suche integrieren: 
• Wie hoch ist der Preis von Gewerbe-

flächen? 
• Wie nah ist der Autobahnanschluss

oder der nächste Flughafen? 
• Wie viel beträgt der  Gewerbe -

steuerhebesatz? 
• Eignet sich die Gemeinde als poten-

zieller Firmensitz oder doch besser
als Niederlassung?

Zahlreiche Servicefunktionen helfen
bei der Bewertung und Auswahl von

* Rebecca Wippersteg, Referentin Standortberatung,
Statistik, Raumplanung bei der IHK für München und
Oberbayern, München



struktur vor Ort. Zudem enthält das
Exposé Umgebungskarten, ein Ge-
meindeprofil sowie alle wichtigen
Kontaktdaten der Ansprechpartner in
der jeweiligen Kommune. Vorteil die-
ser Lösung: Die Recherche-Ergebnisse
sind übersichtlich, vergleichbar und
transparent. So erhalten die Nutzer
aussagefähige Standortprofile, die
 eine äußerst hilfreiche Grundlage für
die Standortauswahl sind.

IHK-Experten – in engem Kontakt
mit Wirtschaftsförderungen 
vor Ort

Investoren und Unternehmen, die
über das Online-Angebot hinausge-
hende Informationen zum Standort
oder Hilfe bei der Standortsuche und
-wahl benötigen, profitieren zudem
von dem individuellen Beratungsser-
vice der IHKs. Die Experten der bayeri-

schen IHKs helfen bei Fragen auch
 telefonisch gerne weiter. Mit Hilfe
 eines internen Anfragemanagement-
tools können sie dann in einem
 nächsten Schritt die Anfrage über
standardisierte Onlineprozesse an die
Wirtschaftsförderungen vor Ort wei-
terleiten. Umso wichtiger ist es, auch
auf Gemeindeebene konkrete An-
sprech partner für die Wirtschaftsför-
derung zu benennen. Der Unterneh-
mer erhält so schnell und unbürokra-
tisch detaillierte Stand ortvorschläge. 

Fazit: Win-Win-Situation für
 Unternehmen und Kommunen

Diese Online-Tools und die Beratung
aus erster Hand sind eine echte Hilfe
für Unternehmen und Kommunen:
Auf der einen Seite finden die Betrie-
be schneller einen geeigneten Stand -
ort, auf der anderen Seite können die

Gemeinden ihre Flächen unkompli-
ziert und professionell vermarkten.
Das IHK-Standortportal Bayern fun-
giert dabei als neutraler Vermittler.
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IHK-Standortportal Bayern – eine solide Grundlage für die Standortauswahl in ganz Bayern mit einem Mehrwert für Kommunen: Unternehmer
und Investoren erhalten wertvolle Zusatzinformationen über Gemeindeprofile, die Branchenstruktur vor Ort, Ansprechpartner in der jeweiligen
Kommune inkl. Wirtschaftsförderer und vieles mehr. © ideenmuehle.com
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Standortportal-Selbstpflege

Mit der Standortportal-Selbstpflege
können Kommunen und Landkreise
ihre Gewerbeflächen und -immobili-
en sowie die kommunalen Ansprech-
partner eigenständig aktualisieren.
So lassen sich die kommunalen Stand -
ortdaten noch schneller und flexibler
vermarkten und das vor Ort beste-
hende Expertenwissen zum Standort
steht aktuell und effizient in einem
weltweit genutzten Standortinforma-
tionssystem bereit. 

Voraussetzung dafür ist eine  schrift -
liche Registrierung und datenschutz-
rechtliche Einwilligungserklärung.
Entsprechende Anträge gibt es bei
der IHK. 

StandortportalRegional

Mit der Integrationslösung Standort-
portalRegional können Kommunen
ihre im Standortportal Bayern einge-
pflegten Daten zu Gewerbeflächen
und -immobilien auf dem eigenen In-
ternetauftritt erscheinen zu lassen.
Vorteil: Die Daten müssen nur noch
einmal in der Datenbank des Stand -
ortportals eingepflegt werden und
erscheinen daraufhin sowohl auf
www.standortportal.bayern, als auch
auf dem eigenen Internetauftritt im
individuellen Design. 

Voraussetzung für die Einbindung
von StandortportalRegional in exter-
ne Internetauftritte ist die Registrie-
rung zur Standortportal-Selbstpflege.

Weitere Informationen:
IHK für München und Oberbayern

Rebecca Wippersteg
Balanstr. 55-59, 81541 München

Tel. 089 / 5116-1117
rebecca.wippersteg@muenchen.ihk.de

http://standortportal.bayern

4/2017 Bayerischer Gemeindetag 165

Das IHK-Standortportal im Detail – http://standortportal.bayern

Die BayernLabo – Kommunal- und 
Förderbank des Freistaats Bayern

Mit zinsgünstigen Kommunalkrediten und spezi-

ellen Förderkrediten unterstützen wir bayerische 

Gebietskörperschaften bei der Realisierung ihrer 

Investitionsvorhaben. Näheres erfahren Sie unter 

O www.bayernlabo.de

Zukunft gestalten – 
Gezielt fördern

Das Förderinstitut der BayernLB

ANZEIGE
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Wertvolle Digitalisierung
Einführung eines neuen GIS 

in der Stadt Viechtach

Markus Jungwirth,
Stadt Viechtach

(GIS). Sie sind eine wertvolle und zeit-
sparende Alternative zu herkömmli-
chen nicht digitalisierten Arbeitsab-
läufen. Räumliche Daten werden heut-
 zutage mit GIS erfasst, bearbeitet,
 organisiert, analysiert und präsentiert.
Stadtpläne und Landkarten auf Pa-
pier haben ausgedient. 

Geoinformationssysteme werden in
vielen Bereichen genutzt: So können
Katastrophenschutzbeauftragte mit-
hilfe eines GIS, Informationen für Eva-
kuierungspläne zusammenstellen. In
Umwelt- und Naturschutzbehörden
kann beispielsweise mittels GIS be-
stimmt werden, ob Naturschutzmaß-
nahmen in besonders bedrohten Ge-
bieten notwendig werden. Wirtschafts-
 förderungs- und Marketingabteilun-

gen können herausfinden, in wel-
 chen Gebieten neue Kunden ge-
 wonnen werden können. In Ge-
meinden spielen Grundstücks -
angelegenheiten eine zentrale
Rolle. Auskunftsanfragen oder
jede Art von Planung sind ohne

GIS-Systeme kaum mehr zu bearbeiten.

Stadt Viechtach trifft Entscheidung

In der Stadt Viechtach stand die Ein-
führung eines neuen GIS-Systems an.
Das alte System eines bekannten Her-
stellers war in die Jahre gekommen
und in der Verwaltung herrschte hin-
sichtlich der Möglichkeiten auf den
sogenannten „Viewer-Arbeitsplätzen“
Unzufriedenheit. Auf diesen Arbeits-
plätzen ließen sich keine grundlegen-
den Messfunktionen ausführen. Die
Bauverwaltung mit einer Volllizenz
hatte Probleme mit der veralteten
und unübersichtlichen Oberfläche so-
 wie mit der, aufgrund der weit gestie-
genen Datenmenge, Trägheit des Pro-
grammes.

Markus Jungwirth,
Geschäftsleiter der Stadt Viechtach

© Stadt Viechtach

Das neue GIS-System im Einsatz – Fabian Fuihl, Energiewirt, Systemadministrator und
 Mitarbeiter in der Hauptverwaltung (vorne) mit Johannes Wühr, Fachkraft für Wasser-
versorgungstechnik, Mitarbeiter im städtischen Wasserwerk © Stadt Viechtach

Arbeits- und Prozessabläufe in
der Kommune von Zeit zu Zeit
zu überdenken und dort, wo es
Sinn macht, zu optimieren und
somit dem aktuellen Stand der
Technik anzupassen, bedarf in
der Regel zwar eines kühlen
Kopfes, kann aber zu einem guten Er-
gebnis führen. Vor dem Hintergrund
der digitalen Transformation, die alle
Gesellschafts- und Arbeitsbereiche in-
 zwischen betrifft, ist es jedoch nicht
immer eine leichte Herausforderung,
die digitalen Technologien so einzu-
setzen, dass eine tatsächliche und
spürbare Effizienzsteigerung bewirkt
werden kann. Ganz abgesehen davon,
dass bei der Frage nach der geeigne-
ten Auswahl neuer digitaler Produkte
auch immer eine Unsicherheit dahin-
gehend mitschwingt, ob die richtige
Entscheidung getroffen wurde, da die
Digitalisierung bekanntlich „sehr ra-
sant“ fortschreitet. 

Gute Dienste leisten die inzwischen
etablierten Geoinformationssysteme



Ende 2015 hat sich die Geschäftslei-
tung zusammen mit der IT und der
Bauverwaltung fünf GIS-Produkte ver-
 schiedener Hersteller angesehen, um
sich ein neutrales Bild über den Funk-
tionsumfang machen zu können und
die Einführung eines neuen  GIS-Sys -
tems zu planen. Kriterien waren einer-
seits ein möglichst einfaches und
selbst erklärendes System als auch ein
für die Praxis hoher Funktionsumfang.
Das bisherige GIS hatte unzählige
Funktionen, die allerdings schwer zu
finden und vor allem zu bedienen
 waren. 

Die Aufgabe war, ein einfaches GIS-
System mit einem dennoch großen
Funktionsumfang auszuwählen. In der
Folge hat man sich im März 2016
nach Abwägung aller Vor- und Nach-
teile für das System der RIWA GmbH
entschieden.

Funktionalität

Sämtliche Funktionen sind im Haupt-
fenster zu finden. Die Digitalisier- und
Redlining-Werkzeuge konnte jeder
Anwender im Rathaus sofort auspro-
bieren, ohne befürchten zu müssen,
etwas falsch zu machen oder  Echt -
daten der Vermessungsverwaltung zu
verändern. Die Daten werden in einer
separaten Ebene gespeichert. Die Ober-
 fläche wirkt nicht aufgeblasen. Alles
ist sauber und übersichtlich angeord-
net. Dabei sind einerseits genügend
Funktionen für einfache sowie auch
komplexe Aufgabenstellungen verfüg-
 bar.

Lizenzierung

Die Lizenzkosten richten sich für die
Anschaffung sowie die laufende War-
tung nach Einwohnerzahl. Das GIS-
 System kann dabei auf beliebig vielen
Arbeitsplätzen und Außenstellen ins -
talliert werden, ohne dass sich die IT-
Abteilung Gedanken über die Kosten
machen muss.

Dezentrale Datenhaltung

Für die Stadt Viechtach ist auch die
dezentrale Datenhaltung von enormer
Bedeutung. Die Daten müssen für die
Außenstellen nicht mehr separat zur

Verfügung gestellt werden. Alle An-
wender sind stets auf dem gleichen
Datenstand. Die Daten sind stets hoch-
 aktuell und die Daten der Vermes-
sungsämter werden durch die Firma
RIWA vierteljährlich eingespielt. Wei-
terhin ist geplant, die mobilen Arbeits-
 plätze nun auch mit Mobilfunk-Da-
tenflats auszustatten, da sich das Sys -
tem auch problemlos mobil nutzen
lässt und somit der Bauhofleiter stets
vor Ort die aktuellen  Vermessungs -
daten sowie die individuellen Daten
der Stadt einsehen kann – ein  deut -
licher Mehrwert.

Service

Der RIWA Service funktionierte stets
schnell und kompetent, Probleme
bzw. Fragen konnten innerhalb von
Stunden oder spätestens innerhalb
eines halben Tages geklärt werden.
Die Datenübernahme aus dem alten
System klappte problemlos;  sämt liche
wichtigen Daten der Stadt Viech tach
ließen sich im neuen System wieder-
finden.

Fazit

Das neue GIS-System konnte in der
Stadt Viechtach bereits in der An-
fangszeit in sämtlichen Bereichen der
Verwaltung punkten. Die Anwender
haben sich schnell an das neue Sys -

tem gewöhnt und konnten sofort mit
den Funktionen umgehen. Über 80
Prozent der Vorgänge, die in einer
Verwaltung geschehen, haben ein
Grundstück zur Grundlage oder be-
ziehen ein solches mit ein. Somit ist
für eine Verwaltung gerade ein GIS-
System von essentieller Bedeutung. 

Weitere Informationen:
Stadt Viechtach

Markus Jungwirth
Geschäftsleiter

jungwirth@viechtach.de

Die Redaktion des Bayerischen Ge-
meindetags weist darauf hin, dass
 aktuell Modellvorhaben für digitale
Anwendungen im ländlichen Raum
durch das Bundesministerium für
Landwirtschaft und Ernährung geför-
dert werden, s. S. 169. 
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In der Stadt Viechtach wurde ein neues Geoinformationssystem eingeführt. 
Von Anfang an konnte das GIS-System in sämtlichen Bereichen der Verwaltung punkten.

© Stadt Viechtach



Kreisverband

Besondere 
Auszeichnung 
zum AbschiedWeißenburg-

Gunzenhausen
Am 13. März 2017 fand in Wachstein
die Frühjahrssitzung des Kreisverbands
statt. Nach Begrüßung durch den
Kreisverbandsvorsitzenden, 1. Bürger-
meister Günter Ströbel, Dittenheim,
gab der anwesende Referent der Ge-
schäftsstelle Hans-Peter Mayer einen
Überblick über den Kommunalen Fi-
nanzausgleich in Bayern. Dargestellt
wurden insbesondere die Grundsätze
des Kommunalen Finanzausgleichs
aber auch Verhandlungsablauf und
Ergebnisse der Verhandlungen für
den Finanzausgleich 2017. Im An-
schluss daran informierte die anwe-
sende Oberregierungsrätin der Re gie-
rung von Mittelfranken Karin Brunner
über Fördermaßnahmen nach dem
Finanzausgleichsgesetz mit dem
Schwer punkt „Kinderbetreuung“ und
„Schulbaumaßnahmen“. Zudem gab
sie einen Überblick über den Sach-
stand zum vierten Sonderinvestitions-
 programm „Kinderbetreuungsfinan-
zierung 2017 bis 2020“. Des Weiteren
stellte die anwesende Baudirektorin
Beate Wolf-Fuchs von der Regierung
von Mittelfranken Fördermaßnahmen
nach dem FAG mit dem Schwerpunkt
„Kommunaler Straßen- und Radwege-
 bau“ vor. Der anwesende Landrat des
Landkreises Weißenburg-Gunzenhau-
sen gab einen kurzen Überblick über
aktuelle Themen aus dem Landrats -
amt. Der Kreisverbandsvorsitzende
gab die Jahresplanung für das Jahr
2017 bekannt und informierte über
aktuelle Themen aus dem Kreisver-
band. 

Den Abschluss der Veranstaltung bil-
dete ein Kurzvortrag des Referenten
der Geschäftsstelle des Bayerischen
Gemeindetags, Hans-Peter Mayer, über
aktuelle Entwicklungen in der Ver-
bandsarbeit.

merer Herbert Reinl erlebt. Trotz
 naturgemäß gegensätzlicher Sicht-
weisen kann das Zirndorfer  Stadt -
oberhaupt die Verhandlungen mit
Herbert Reinl nur loben. Nicht nur
 wegen der Kreisumlage sind alle ge-
meindlichen Haushalte schließlich vom
Haushalt des Landkreises betroffen.
Zum Ruhestandseintritt des Landkreis-
Kämmerers ließ es sich der Bibert-
stadt-Bürgermeister deswegen nicht
nehmen, nebst kleiner Aufmerksam-
keit im Namen der Stadt Zirndorf
auch ganz persönlich die besten
Wünsche für die Zukunft zu  über -
bringen. „Wir haben manchen Strauß
miteinander ausgefochten, aber das
blieb immer sachlich und ging nie ins
Persönliche. Hart, aber fair“, betonte
Zwingel.

Weil der Landkreis-Kämmerer auch
stets die detaillierte Vorstellung des
Landkreis-Haushaltes in den Gremien
des Bayerischen Gemeindetags ange-
boten und sich die Zusammenarbeit
stets hervorragend gestaltet hatte,
durfte Thomas Zwingel als Kreisvor-
sitzender und Vize-Präsident des
Bayerischen Gemeindetags auch die
Ehrennadel des Kommunalen Spit-
zenverbandes überreichen.
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Zum 1. Mai 2017 geht mit dem  Für ther
Landkreis-Kämmerer Herbert Reinl
 eine Institution in den Ruhestand.
Zirndorfs Bürgermeister und Vizeprä-
sident des Bayerischen Gemeinde-
tags Thomas Zwingel verabschiedete
den „Herrn der Zahlen“ mit einer
 besonderen Überraschung.

Zirndorfs Bürgermeister Thomas
Zwingel, seit 1990 im Fürther Kreistag
und damit mittlerweile einer der
dienst ältesten Kreisräte, hat viele Land-
 kreis-Haushaltsberatungen mit Käm-

Zum Eintritt in den Ruhestand überreichte Bürgermeister Thomas Zwingel, Vizepräsident des
Bayerischen Gemeindetags (rechts), Landkreis-Kämmerer Herbert Reinl ein Präsent der Stadt
Zirndorf sowie die Ehrennadel des Bayerischen Gemeindetags. © Stadt Zirndorf



Modellprojekt 
„Gute Ärzte 

braucht das Land“

Digitale 
Anwendungen 

im ländlichen Raum
werden gefördert

IT + EDV

Glückwünsche
Der Bayerische Gemeindetag gratu-
lierte folgendem Jubilar:

Erstem Bürgermeister Franz Finauer,
Gemeinde Anzing, stellvertretender
Vorsitzender des Kreisverbands Ebers-
 berg, zum 65. Geburtstag.

jekt bis zu 200.000 Euro Fördermittel
zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund werden In-
teressenten für die Durchführung von
innovativen Projekten mit  Modell -
charakter gesucht. Anträge sind bis
zum 31.05.2017 zu richten an:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung
Kompetenzzentrum Ländliche
 Entwicklung
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn

Die Bekanntmachung und weitere
 Informationen sind unter folgender
Adresse abrufbar www.ble.de (Rubrik:
Programme / Ländliche Entwicklung /
Kompetenzzentrum Ländliche Ent-
wicklung).

Das bayerische  Gesundheitsministe -
rium unterstützt im Rahmen des För-
derprogramms zum Erhalt und zur
Verbesserung der ärztlichen Versor-
gung im ländlichen Raum das Projekt
„Gute Ärzte braucht das Land“ des
Hausarztes Dr. Wolfgang Blank als in-
novatives medizinisches Versorgungs-
 konzept (IMV). Über einen Zeitraum
von drei Jahren hat das Gesundheits-
ministerium insgesamt 200.000 Euro
für die Umsetzung des Modellpro-
jekts zur Verfügung gestellt. 

Vier Standorte in Niederbayern

Das Modellprojekt wird an den vier
Standorten der überörtlichen haus -
ärztlichen Gemeinschaftspraxis von
Dr. Blank in Niederbayern umgesetzt:
Kirchberg im Wald, Rinchnach im Land-
 kreis Regen, Schöfweg im Landkreis
Freyung-Grafenau und Lalling im Land-
 kreis Deggendorf.

Die Ministerin unterstrich: „Das Pro-
jekt unterstützt junge Ärzte mit fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen sowie bei
der Suche nach geeigneter  Kinder -
betreuung und bei der Jobsuche des
Partners. Ein großer Erfolg ist die gute
Vernetzung in den Gemeinden vor
Ort. So gibt es eine enge Zusammen-
arbeit mit zahlreichen lokalen Akteu-
ren, wie zum Beispiel mit Kinderbe-
treuungseinrichtungen und dem re-
gionalen Wirtschaftsforum. Insgesamt
hat sich das Projekt zu einem Erfolgs-
modell entwickelt und konnte seit
seinem Start vor drei Jahren neben
den fünf angestellten Ärztinnen und
Ärzten fünf Nachwuchsmediziner in
Weiterbildung für die Tätigkeit auf
dem Land gewinnen.“

Huml fügte hinzu: „Die Zukunft der
medizinischen und vor allem der haus -
ärztlichen Versorgung auf dem Land
ist ein Schwerpunkt meiner Gesund-
heitspolitik für Bayern. Derzeit sind
 alle Landesteile gut mit Haus- und
Fachärzten versorgt. Von wenigen Aus-
 nahmen abgesehen finden wir quer
durch Bayern noch Regel- oder gar
Überversorgung vor, das gilt auch für
Niederbayern.“

Die Ministerin betonte zugleich: „Für
die Zukunft stehen wir aber vor gro -
ßen Herausforderungen. Das liegt
zum einen an der Altersstruktur der
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Das Bundesministerium für Landwirt-
schaft und Ernährung hat am 6. März
2017 ein Modellvorhaben gestartet,
mit dem innovative Ideen für digitale
Anwendungen in ländlichen Räumen
gesucht werden. Antragsberechtigt für
eine Förderung sind Kommunen, aber
auch Verbände und Hochschulen. 

Im Zentrum stehen innovative Einzel-
projekte auf örtlicher Ebene, welche
die Chancen der intelligenten Nut-
zung und Vernetzung von  Informa -
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien zur Lösung von Problemen im
ländlichen Raum dauerhaft nutzen.
Mit den gesuchten Modell- und De-
monstrationsvorhaben sollen über-
tragbare Einzellösungen entwickelt
werden, die auch andernorts als Vor-
bild dienen können. Dabei geht es
unter anderem um die Erprobung
 digitaler Werkzeuge in den Themen-
feldern Nahversorgung, Mobilität, Bil-
dung und Lernen, Telemedizin oder
die flexible, ortsunabhängige Gestal-
tung von Arbeit. 

Es stehen aus dem Bundesprogramm
Ländliche Entwicklung je Modellpro-

Bayerns Gesundheitsministerin Mela-
nie Huml setzt auch auf moderne Ar-
beitszeitkonzepte, um die medizini-
sche Versorgung auf dem Land zu
stärken. Huml betonte am 22.03.2017
anlässlich der Bilanz zu dem Förder-
projekt „Gute Ärzte braucht das Land“
im niederbayerischen Schöfweg: „Der
Rund-um-die-Uhr-erreichbare-Haus-
arzt ist ein Auslaufmodell. Die junge
Medizinergeneration fordert eine aus-
 gewogene Work-Life-Balance. Freizeit,
Familie und Beruf müssen sich gut
unter einen Hut bringen lassen, ohne
dass das ärztliche Ethos darunter
 leidet. Diesen Ansatz verfolgt das
2014 gestartete Projekt ,Gute Ärzte
braucht das Land’ – und das mit
großem Erfolg!“



Wettbewerb: 
Alpen-Modell-

regionen
gesucht

Kommunal-
entwicklung

im bayerischen
 Alpenraum

Ländlicher RaumÄrzte – über 30 Prozent der Hausärzte
sind über 60 Jahre alt. Zweitens ent-
scheiden sich derzeit nur zehn Pro-
zent der Nachwuchsärzte für eine
hausärztliche Tätigkeit und drittens
haben wir Ungleichgewichte bei der
Verteilung der Ärzte zwischen Kreis-
stadt und ländlichen Gemeinden oder
einzelnen Stadtteilen. Hier müssen
wir rechtzeitig entgegensteuern, um
die gute medizinische Versorgung auf
dem Land zu erhalten. Dazu trägt
auch das Projekt ,Gute Ärzte braucht
das Land’ bei.“

StMGP-Förderprogramm 

Für die Sicherstellung der vertrags -
ärztlichen Versorgung im Freistaat ist
grundsätzlich die Kassenärztliche Ver-
einigung Bayerns (KVB) zuständig. Um
gerade in ländlichen Regionen ausrei-
chend Praxisnachfolger zu gewinnen,
hat das bayerische Gesundheitsminis -
terium (StMGP) aber ein Förderpro-
gramm aufgelegt. Im Doppelhaushalt
2017/2018 stehen dafür insgesamt
11,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Im Rahmen des Programms unter-
stützt das Gesundheitsministerium
unter anderem die Niederlassung von
Haus- und bestimmten Fachärzten
mit bis zu 60.000 Euro. Psychothera-
peuten können eine Förderung von
bis zu 20.000 Euro erhalten. Voraus-
setzung dafür ist insbesondere, dass
sich die Mediziner in Gemeinden mit
nicht mehr als 20.000 Einwohnern
niederlassen. Bei Kinder- und Jugend-
psychiatern liegt die Grenze bei
40.000 Einwohnern. Zu dem Pro-
gramm gehören auch die Vergabe
von Stipendien an Medizinstudieren-
de und die Förderung innovativer
medizinischer Versorgungskonzepte,
wie das Projekt „Gute Ärzte braucht
das Land“.

Weitere Informationen

„Diagnose Hausarztmangel?!“ – 
Danielle Rodarius, Zentrum für nach-
haltige Kommunalentwicklung Bayern,
hat in ihrem Fachbeitrag dieses Thema
ausführlich beleuchtet, s. „Bayerischer
Gemeindetag“ Ausgabe 02/2017,
S. 67 ff.

Quelle:
StMGP-Pressemitteilung Nr. 40/GP

vom 22. März 2017

Abgabeschluss

Die Bewerbungsunterlagen können
bis 15. Mai 2017 am Amt für Ländliche
Entwicklung Oberbayern eingereicht
werden. Eine Jury mit Experten aus
Land- und Forstwirtschaft, Tourismus,
Ländliche Entwicklung,  Regional -
management und Kommunalpolitik
wird die drei besten Konzepte aus-
wählen. 

Weitere Informationen

Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und  Forste
www.stmelf.bayern.de/
alpenmodellregionen

Quelle:
StMELF-Pressemitteilung Nr. 75

vom 15. März 2017
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Mit einem eigens initiierten Wettbe-
werb will Landwirtschaftsminister Hel-
 mut Brunner die nachhaltige und zu-
kunftsfähige Entwicklung der Alpen-
regionen voranbringen. Wie Brunner
mitteilte, sollen dazu die besten Pro-
jektideen von Gemeindebündnissen
ausgezeichnet werden. Die drei Sie-
ger dürfen sich anschließend offiziell
„Alpen-Modellregion“ nennen. In ihnen
werden dann gezielt lokale Akteure
unterstützt, damit aus ihren  innova -
tiven Ideen konkrete Projekte ent-
wickelt und umgesetzt werden kön-
nen. „Wir wollen die Gemeinden er-
muntern, gemeinsam die Alpenregio-
nen als attraktive Urlaubs-, Wirt-
schafts- und Lebensräume zu erhal-
ten und weiter zu entwickeln“, so der
Minister. Von dem gezielten Zusam-
menspiel zwischen regionalen Ent-
scheidungsträgern und Akteuren vor
Ort erwartet sich Brunner Impulse für
den gesamten bayerischen Alpen-
raum. Im Mittelpunkt sollen Themen
wie nachhaltige Land- und Forstwirt-
schaft, regional erzeugte Produkte,
 alpine Architektur und innovative
Holzverwendung, erneuerbare Ener-
gien, Kultur, Nahversorgung, lokale
Gastronomie, Tourismus, Natur-, Klima-
und Ressourcenschutz sowie Schutz
vor Naturgefahren stehen. 

Interessierte Gemeindeverbünde ent-
wickeln dazu unter dem Dach der
 Integrierten Ländlichen Entwicklung
(ILE) Entwicklungs- und Projektansät-
ze für ihre zukünftige Alpen-Modell-
region. 

CIPRA Deutschland bietet drei Works-
hops im bayerischen Alpenraum zur
nachhaltigen Kommunalentwicklung:

Mobilität:
27.04.17
Aschau/Chiemgau
www.is.gd/cipramob

Tourismus:
24.05.17
Sonthofen
www.is.gd/cipratou

Klimawandel/Energie:
28.06.17
Murnau
www.is.gd/ciprakli



EFRE-Förderung
für kommunale 
CO2-Vorzeige-

projekte

Regional-
gartenschau
2022 in Freyung

Neuer Höhenpark mit Blick in die
Alpen geplant

Die Gartenschau 2022 geht nach
Freyung. Diese Entscheidung verkün-
dete die Bayerische Umweltministe-
rin Ulrike Scharf am 03.03.2017. Somit
wird es 2022 eine Regionalgartenschau
im Herzen des Bayerischen Waldes
und im direkten Vorfeld des dortigen
Nationalparks geben. Scharf: „Durch
Gartenschauen entsteht neues Leben
in der Stadt. Die Idee eines Höhen-
parks am Geyersberg mit Blick bis in
die Alpen ist faszinierend und begeis -
tert die Menschen vor Ort. Die ge-
planten Naherholungsmöglichkeiten
steigern die Lebensqualität und sind
weiterer Rückenwind für den regiona-
len Tourismus.“ Landwirtschaftsminis -
ter Helmut Brunner ergänzte: „Ich
freue mich sehr, dass meine Heimat
erneut die Chance hat, eine Garten-
schau auszurichten. Gewinner werden
die Bürgerinnen und Bürger sein. Denn
Gartenschauen schaffen bleibende
Werte, für die auch noch unsere Kin-
der und Enkel dankbar sind.“ Durch
die geplante Gartenschau können drin-
 gend notwendige grün- und städte-
planerische Veränderungen am Geyers-
 berg voran gebracht werden. 

Grundlage der Entscheidung war das
Votum des Fachbeirates der Gesell-
schaft zur Förderung bayerischer Lan-
desgartenschauen. Im Fachbeirat sind
Experten aus den gärtnerischen Be-
rufsverbänden, Naturschutzverbänden,
Städte- und Landschaftsplaner sowie
das Umwelt- und  Landwirtschafts -
ministerium und die Oberste Bau-
behörde vertreten.

Die Stadt Freyung entschied sich bei
ihrer Bewerbung für die Ausrichtung
einer Regionalgartenschau, mit der
sie das Freizeit- und Erholungsareal
am Geyersberg zu einem Höhenpark
umgestalten will. Dazu wird die ehe-
malige Kurklinik auf dem Geyersberg
abgerissen und durch ein modernes
Gebäude ersetzt. Im Umfeld werden
neue Grünanlagen entstehen, die Er-
holungs- und Lebensraum für Men-
schen, Tiere und Pflanzen sein sollen. 

Die Neuausschreibung der Garten-
schau 2022 war nötig geworden, nach-
 dem die Stadt Traunstein auf eine
Austragung der Landesgartenschau
verzichtet hat. In der Folge haben sich
Bad Reichenhall, Freyung und Tir-
schenreuth für eine Gartenschau be-
worben.

Das Bayerische Umweltministerium
fördert die Regionalgartenschau in
Freyung mit bis zu 1,6 Millionen Euro.
Auch das Landwirtschaftsministerium
beteiligt sich an den Kosten.

Weitere Informationen zu bisherigen
Gartenschauen im Freistaat unter
h t t p : / / w w w. s t m u v. b a y e r n . d e /
themen/naturschutz/unterwegs/
gartenschauen/index.htm

Quelle:
StMUV-Pressemitteilung Nr. 23/17

vom 03.03.2017
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In Bayern werden aktuell kommunale
Vorzeigeprojekte mit hervorragender
CO2-Einsparungsbilanz gesucht. Wie
Bayerns Innen- und Bauminister Joa-
chim Herrmann am 13. März 2017 be-
kannt gegeben hat, erhält Bayern
weitere Förderungen aus dem Struk-
turfonds der Europäischen Union für
regionale Entwicklungen (EFRE). Ge-
meinsam mit den Mitteln von EU und
Freistaat stehen mehr als 20 Millionen
Euro bereit. Gefördert werden kommu-
 nale Vorzeigeprojekte, die eine hervor-
 ragende CO2-Einsparung vorweisen
kön nen. Staatsminister Herrmann hat
nun den Startschuss für die zweite Run-
 de des Auswahlverfahrens  ge geben. 

Kommunen mit konkreten Maßnah-
men können sich ab sofort bei den
Bezirksregierungen bewerben. Pro-
jekte, die den Energiebedarf reduzie-
ren, Energie rationeller verwenden
und verstärkt erneuerbare Energien
nutzen, sind willkommen. Denn ins-
besondere öffentliche Infrastrukturen
haben ein besonders hohes Potenzial
für Energieeinsparungen. Wesentliches
Auswahlkriterium für eine Förderung
ist das Verhältnis zwischen den  ein -
gesetzten Fördermitteln und den er-
reichbaren CO2-Einsparungen pro Jahr. 

Bewerbungsschluss: 11. Juli 2017

Weitere Informationen:
Bewerbungsunterlagen und Hinweise
zum Auswahlverfahren unter
http://www.staedtebaufoerderung.
bayern.de.
Siehe auch BayGT-Rundschreiben
19/2017 vom 04.04.2017.

Quelle:
StMI-Presseinformation Nr. 82/2017

vom 13.03.2017
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Wohnungsbautagung

12. Mai 2017, 09:30 Uhr – 13:00 Uhr

Veranstaltungsforum Fürstenfeld
Kleiner Saal
Zisterzienserweg, 82256 Fürstenfeldbruck

Die Regierungen von Oberbayern und
Schwaben laden zu einer Fachtagung
über die Wohnraumförderung ein.

Weitere Informationen zum Programm
und zur Anmeldung unter: 
http://www.regierung.oberbayern.
bayern.de/aufgaben/planung/
wohnungswesen/



Tagung „Unkraut-
bekämpfung“

3. Mai 2017
in Landshut

Strategien für
 Rathauschefs und

Führungskräfte
„Grundlagen für die

 Gemeindepolitik“

10. Mai 2017
in München

Die Tagung „Alternative Unkrautma-
nagementverfahren für Wege und
Plätze – Geht es auch ohne Chemie?“
findet am 3. Mai 2017 in Landshut
statt.

Im Laufe der Zeit siedeln sich auf ge-
pflasterten oder befestigten Wegen
und Plätzen verschiedene  Pflanzen -
arten an. Häufig sind dies Löwenzahn
und Einjährige Rispe, aber auch We-
gerich und kriechende  Knöterich -
arten. Auf beschatteten Flächen tre-
ten auch Moose auf. Dieser Pflanzen-
bewuchs kann auf Gehwegen und Ver-
 kehrsflächen zu Sicherheitsproblemen
für Fußgänger und andere Verkehrs-
teilnehmer führen, sodass die  Besei -
tigung der Pflanzen erforderlich sein
kann. Außerdem wurzeln auch Säm-
linge von z.B. Birke und Weide in den
Fugen von Verkehrsflächen und  Mauer -
werk. Ihr Wachstum kann innerhalb
einiger Jahre zu Schäden an der Bau-
substanz führen. 

Die Unkrautbekämpfung auf befes -
tigten Wegen und Plätzen stellt die
Kommunen vor eine anspruchsvolle
Aufgabe. Die Bausubstanz von Wegen
und Plätzen muss erhalten und die
Verkehrssicherheit gewährleistet wer-
den. Die Bürgerinnen und Bürger ha-
ben zunehmend Bedenken gegen die
chemische Unkrautbekämpfung, wenn-
 gleich sie nur mit einer  Ausnahme -
genehmigung und strengen Auflagen
durchgeführt werden darf. Sie erwar-
ten aber dennoch saubere und mög-
lichst unkrautfreie Gehwege. Im Rah-
men dieser Tagung werden deshalb
verschiedene alternative Maßnahmen
zur Flächenpflege vorgestellt. 

Die Tagung richtet sich an Verant-
wortliche für das Vegetationsmanage-
 ment in Städten und Gemeinden, an
Dienstleister sowie an Vertreter rele-

vanter Verbände und andere Interes-
sierte. Im Anschluss an die Tagung
besteht für die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich bei den Ausstellern der
Geräte weiter zu informieren.

Termin und Tagungsort:
3. Mai 2017, 9 Uhr
Landmaschinenschule Schönbrunn
Am Lurzenhof 3
84036 Landshut

Anmeldung:
www.lfl.bayern.de/ips/recht/158331 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ohne
Anmeldung besteht kein Anspruch
auf Teilnahme.

Teilnahmegebühr:
25 Euro (inkl. Kaffee und Mittagessen)

Bitte überweisen Sie die  Tagungs -
gebühr bis spätestens 21. April 2017.

Die Kontodaten erhalten Sie bei der
Online-Anmeldung.

Veranstalter:
Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz
Lange Point 10, 85354 Freising
Tel.: 08161 / 71-5651
Fax: 08161 / 71-5735
E-Mail: IPS@Lfl.bayern.de
www.lfl.bayern.de/ips

eine Infrastruktur mit Angeboten zur
Kommunikation, Sport und Erholung
und eine umfassende Bürgerinforma-
tion zu allen aktuellen Themen.

Der Rathauschef hat die Aufgabe, als
Vordenker über alle aktuellen kom-
munalrechtlichen Themen Bescheid
zu wissen, als Außenminister der Ge-
meinde für die entsprechenden Rah-
menbedingungen Sorge zu tragen, als
Chef der Verwaltung trägt er die Ver-
antwortung, dass die Mitarbeiter hoch -
motivierte Dienstleister für die Bür-
gerschaft sind, und als Vorsitzender
im Gemeinderat sollte er das  Gre -
mium auf die gemeinsamen Ziele ein-
schwören. Besondere Brisanz hat das
Thema „Annahme von Spenden“,
 daher wird im Bereich Compliance,
d.h. der Verminderung von Regelver-
stößen, ein Schwerpunkt gesetzt.

In vielen Gemeinden mit einer dün-
nen Personaldecke kommt dabei den
Rathauschefs und den Führungskräf-
ten die Hauptarbeit zu. Die Tagung
will Strategien zum Umgang mit Ver-
waltung, Gemeinderat und Bürger-
schaft vorstellen, aber auch aktuelle
kommunalrechtliche Themen sowie
die Inhalte einer nachhaltigen Ge-
meindepolitik diskutieren.

Referenten:
• Dr. Jürgen Busse (Geschäftsführer

Bayerische Akademie für Verwaltungs-
Management und Direktor des Baye -
rischen Gemeindetags a.D.)

• Hans Peter Mayer (Direktor im Baye -
rischen Gemeindetag)

• Ministerialdirigent Michael Ziegler
(Bayerisches Staatsministerium des
Inneren für Bau und Verkehr)

• Karl-Heinz Gerbl (Bürgermeister a.D.)

Adressaten:
Rathauschefs, Geschäftsleiter und Füh -
rungskräfte aus Städten und Gemein-
den 

Termin und Ort:
10.05.2017, 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Ridlerstraße 75, 80339 München

Teilnahmegebühr:
230 € zzgl. Verpflegungspauschale 
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Die Gesellschaft befindet sich in einem
rasanten Veränderungsprozess. Die Bür-
 gerschaft erwartet eine perfekt funk-
tionierende Gemeinde mit einem Ser-
viceangebot rund um die Uhr, aus rei-
chende Kindergartenplätze mit hoch-
qualifiziertem Personal, ein Bildungs-
und Kulturangebot für Jung und Alt,



Bürgermeisterin –
mit Power und 

Know-how
10. – 11. Mai 2017

in Augsburg

Konferenz
„Grünes 

Wirtschaften 
im Alpenraum“

11. Mai 2017
in Rosenheim

Internationale
 Konferenz zu 

„Nachhaltigkeits-
strategien

8. – 9. Juni 2017
in Speyer

Ansprechpartnerin:
Frau Christine Feller
Tel.: 089 / 21 26 74 - 32
E-Mail: feller@verwaltungs-

management.de
http://www.verwaltungs-
management.de/index.php?
angebote-fuer-mandatstraeger 

Für das Gelingen des Workshops ist
erforderlich, dass Sie konkrete  He -
rausforderungen/Fallbeispiele mit-
bringen.

Ziele des Seminars:
• kollegialer Austausch
• Strategieentwicklung für professio-

nellen Umgang mit kommunalen
Herausforderungen

• Vernetzung

Eingeladen sind:
Bürgermeisterinnen; die Teilnehmer-
zahl ist auf 12 Personen beschränkt

Termin:
10. und 11.05.2017, 10:30 Uhr 

Kosten:

350 € inkl. Verpflegung und Erfri-
schungsgetränke 

Übernachtungskosten: 60 €

Veranstaltungsort:
Schule der Dorf- und Landentwick-
lung Thierhaupten, Landkreis Augs-
burg

Anmeldung, schriftlich: 
Schule der Dorf- und
 Landentwicklung e.V. 
Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten
Tel. 08271 / 41441
Fax 08271 / 41442
E-Mail: info@sdl-thierhaupten.de
Flyer unter: www.sdl-inform.de

Die kostenfreie Konferenz wird am
11. Mai 2017 im OVB Medienhaus in
Rosenheim ausgerichtet.

Die Konferenz stellt die Empfehlungen,
ausgewählte Ergebnisse und gute
Praxis-Beispiele für ein Grünes Wirt-
schaften in den Alpen vor, die im 
6. Alpenzustandsbericht erarbeitet
wurden. Eingeladen sind Teilnehmer/
innen aus Wirtschaft, öffentlicher Ver-
waltung, Forschung und der  Zivil -
gesellschaft aller Alpenländer. 

Auf der Konferenz wird diskutiert, wie
Ansätze für eine Grüne Wirtschaft
umgesetzt werden können und es
sollen erste Ideen für ein  Aktions -
programm entwickelt werden.

Detaillierte Informationen und die
Anmeldung zur Konferenz unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/
en/greening-the-economy
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Seminarinhalte:
Um eigene Visionen und Strategien in
der Kommune umzusetzen, benötigen
Bürgermeisterinnen sehr unterschied-
 liche Kompetenzen auf hohem Niveau.

Neben dem Fachwissen sind umfang-
reiche Soft Skills für den langfristigen
Erfolg als Bürgermeisterin entschei-
dend. Networking und Erfahrungs-
austausch sind in diesem Zusammen-
hang hilfreiche Instrumente. Der Pra-
xisworkshop bietet dazu Gelegenheit. 

Die Bürgermeisterinnen haben Gele-
genheit, gemeinsam mit Kolleginnen
und professioneller Begleitung durch
die Trainerin, aktuelle kommunale
Herausforderungen zu bearbeiten.
Von der Analyse bis zur Strategie und
der Entwicklung konkreter to do’s
 reichen die Arbeitsschritte. 

Vorhandenes Soft Skills-Know-how,
wie Verhandlungsführung, Gestaltung
von Veränderungsprozessen, Umgang
mit Widerstand, konstruktive Kommu-
nikation, Selbstmanagement u.v.m.,
wird im Workshop vertieft und auf die
individuellen kommunalen Situatio-
nen der Bürgermeisterinnen ange-
wandt.

Die Bürgermeisterinnen arbeiten im
Workshop an konkreten, aktuellen
kommunalen Herausforderungen. Ziel
ist, diese souverän gemeinsam mit
dem Gemeinderat zu meistern.

Die Bundesrepublik Deutschland –
vertreten durch das Umweltbundes-
amt und das Ständige Sekretariat der
Alpenkonvention – laden herzlich zu
einer alpenweiten Konferenz „Grünes
Wirtschaften in der Alpenregion“ ein.

Unter dem Titel „Nachhaltigkeitsstra-
tegien im Zuge der Modernisierung
der europäischen Vergaberechtsvor-
schriften“ findet vom 8. bis 9. Juni
2017 am Deutschen Forschungsinstitut
für öffentliche Verwaltung in Speyer
unter der wissenschaftlichen Leitung
von Dr. Andrea Gyulai-Schmidt und
Prof. Dr. Jan Ziekow eine internationa-
le Konferenz statt.

Ziel der Konferenz ist eine aktuelle
Bestandaufnahme zur praktischen Um-
 setzung der Vergaberichtlinien 2014
in drei EU-Mitgliedstaaten und der
Schweiz im Bereich der Nachhaltig-
keit und fairen Beschaffung. Die Kon-
ferenz beabsichtigt, Experten aus Wis-
senschaft und Praxis, insbesondere
öffentliche Auftraggeber, Vertreter der



Rechtspflege, der Wirtschaft und Wis-
senschaft zu einer vertieften  Diskus -
sion der aktuellen und zentralen Fra-
gen der nachhaltigen öffentlichen Be-
schaffung zusammenzubringen. Die
Teilnehmer sollen ihre praktischen
 Erfahrungen über die Vorteile und Stol-
 perfallen der nachhaltigen Beschaf-
fung austauschen.

Als Themen sind u.a. geplant:
• Nachhaltige Entwicklung im Lichte

der Vergaberichtlinien 2014 – Die
Position des Europäischen Parla-
ments im Rahmen der Erarbeitung
der neuen Vergaberichtlinien

• Aktuelle Rechtsprechung des EuGH
zur grünen Vergabe und deren Um-
setzung in der deutschen Vergabe-
praxis

• Besonderheiten der Eignungs- und
Zuschlagskriterien bei der Ermitt-
lung des besten Preis-Leistungs-
Verhältnisses

• Die sozialen Kriterien – von den ILO-
Kernarbeitsnormen bis zu den be-
triebsbezogenen Aspekten

• Nachhaltige Label und Gütesiegel
für Produkte und Dienstleistungen

• Berücksichtigung von „Fair Trade“-
Normen nach dem europäischen
und deutschen Vergaberecht

• Grundsatz der Mittelstandsfreund-
lichkeit

• Kommunale Zusammenarbeit in der
Abfallwirtschaft: Zwischen Ausschrei-
 bungspflicht und Vergaberechts-
freiheit

• Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse (DAWI) und Beihilferecht

• Innovation als Wettbewerbsvorteil
• Innovationspartnerschaft als neuer

Hoffnungsträger

Teilnahmegebühr:
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Programm und Anmeldung:
Deutsches Forschungsinstitut für
 öffentliche Verwaltung
Dr. Andrea Gyulai-Schmidt
Visiting Fellow
Tel. 06232 / 654-286
E-Mail: a.gyulaischmidt@gmail.com
http://www.foev-speyer.de/de/
veranstaltungen.php
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Ziel der Forstvereinstagungen ist es, Experten mit Praktikern zusammenzubringen und den
Austausch von Erfahrung und Wissen im breiten Dialog zu ermöglichen. Fachexperten und
Wissenschaftler werden in den Seminaren und Foren umfangreich über verschiedenste
 Themen, mit denen sich die Forstbranche derzeit auseinandersetzt, berichten und mit den
 Tagungsteilnehmern diskutieren. Im Rahmen der Tagung werden über 40 Fachexkursionen
innerhalb Bayerns sowie nach Tschechien und Österreich stattfinden.
Josef Mend, Erster Vizepräsident des Bayerischen Gemeindetags, Vorsitzender des Forstaus-
schusses des Bayerischen Städtetages und Erster Bürgermeister der Stadt Iphofen stellt im
Programmheft zur Tagung die Anliegen der bayerischen Kommunen rund um den
„Kommunalwald Bayern“ vor, siehe: http://www.forstverein.de/fileadmin/pdf/Regensburg/
Sonderausgabe_Regensburg_20_12_16.pdf

5. Bayerisches WasserkraftForum am 18. Mai 2017 im Herzogsschloss in Straubing: 
Hierzu lädt die Bayerische GemeindeZeitung herzlich ein. Das Bayerische Wasserkraftforum
hat sich als Informationsveranstaltung und Dialogplattform in Bayern etabliert. 
Rund 200 politische und kommunale Entscheidungsträger, Vertreter aus Wirtschaft,
 Verwaltung, Verbänden und Medien sowie Fach- und Führungskräfte aus Wasserkraftunter-
nehmen nehmen an diesem Forum teil. Es findet jedes Jahr an wechselnden Orten in Bayern
statt. Der Eintritt ist für angemeldete Kommunalvertreter kostenfrei. Anmeldungen und
 weitere Informationen unter: www.bayerisches-wasserkraftforum.de



9. Forum
 Hochwasser-

risikomanagement
22. Juni 2017
in Augsburg

Mit Fertigstellung der  Hochwasser -
risikomanagement-Pläne wurde der
erste Zyklus zur Umsetzung der Hoch-
 wasserrisikomanagement-Richtlinie
abgeschlossen. Es gilt nun, die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Verringe-
rung des Hochwasserrisikos umzuset-
zen. Außerdem müssen die Hoch was-
sergefahren- und Hochwasserrisiko-
karten überprüft und fortgeschrieben
werden. Im 9. Forum wird der Umset-
zungsprozess anhand interessanter
Beispiele aus der Praxis aufgezeigt.

Gastgeber des Forums ist Bayern. Das
Forum versteht sich als Plattform ei-
ner breiten öffentlichen Diskussion
des Umsetzungsprozesses. Auch in
diesem Jahr ist es wieder gelungen,
exzellente Referent/innen zu gewin-
nen. Die Fachvorträge fokussieren
drei Themenblöcke:
• Hochwasserangepasstes Planen und

Bauen
• Landwirtschaft und  Hochwasser -

risikomanagement
• Aktuelle Projekte

Die Veranstaltungsreihe wird von 
den Ländern Rheinland-Pfalz, Sach-
sen, Bayern und Thüringen getragen.
Als Veranstalter zeichnen das Landes-
amt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU),
das Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie des Freistaates
Sachsen (LfULG), das Bayerische Lan-
desamt für Umwelt (LfU) und das
Fachgebiet Wasserbau und Wasser-
wirtschaft der Technischen Universi -
tät Kaiserslautern verantwortlich.

Anfragen und Anmeldungen bitte
ausschließlich an:
UniWasser GmbH
Frau Brigitte Kolbe
Schumannstr. 16, 67655 Kaiserslautern

Tel.: 0631 89291516
E-Mail: info@uniwasser.com

Anmeldung:
http://uniwasser.com/de/
id-9-forum-zur-umsetzung-der-
eg-hwrm-rl.html

Termin und Ort:
22. Juni 2017, 9 – 17 Uhr 
Bayerisches Landesamt für Umwelt 
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160 
86179 Augsburg 
Tel.: 0821/9071-0 

Teilnahmegebühr:
135 Euro inkl. Tagungsband und
 Verpflegung

Veranstalter:
Bayerisches Landesamt für Umwelt 
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160 
86179 Augsburg 
Tel.: 08 21/ 9071-0 
E-Mail: fachtagungen@lfu.bayern.de
Internet: http://www.lfu.bayern.de/
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Kommunalfahrzeuge
zu kaufen gesucht
Die Fa. Dipl.-Ing. Hans Auer aus 84478
Waldkraiburg kauft gebrauchte Kom-
mu nalfahr zeuge wie z.B. LKW (Merce-
des und MAN), Unimog, Transporter,
Kleingeräte und Winterdienst-Aus rüs -
ung sowie Feuer wehr-Fahr zeuge.
Kontakt:
Tel. 0 86 38 / 85 636
Fax 0 86 38 /88 66 39
E-Mail: h_auer@web.de

Sammelbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge
Zur Gewährleistung einer höheren Aktualität, finden Sie die Rubrik

 „Sammelbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge“ nur noch auf  unserer  Homepage:
http://www.bay-gemeindetag.de/

SammelbeschaffungenFeuerwehrfahrzeuge.aspx.

Ihre redaktionellen Angebote richten Sie bitte formlos per E-Mail an:
baygt@bay-gemeindetag.de.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Verkaufsangebot nach 8 Wochen  automatisch gelöscht
wird. Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne unter der  angegebenen E-Mail 

zur Verfügung.

Drehleiter DLAK 23/12
zu verkaufen
Der Markt Reichertshofen verkauft
 eine ausgemusterte Drehleiter DLAK
23/12.

Fabrikat: IVECO 140-25A

Aufbau: Magirus

Erstzulassung: 01.07.1986

188KW

Schaltgetriebe

max. zul. Gesamtgewicht: 15.400 kg

ca. 70.000 km,

ohne Funk und feuerwehrtechnische
Beladung

Staffelkabine

TÜV 08/17

UVV-Prüfung Leiterpark 08/17

10-Jähriger Hydraulikschlauchtausch
Leiterpark 07/18

Allgemeinzustand ist dem Alter ent-
sprechend. Der Verkauf erfolgt gegen
Höchstgebot. 

Angebote bis 5. Mai 2017 an:
Markt Reichertshofen
Herrn Wojta
Schloßgasse 5
85084 Reichertshofen

Bei technischen Fragen und
 Besichtigungen:
Herr Thaller
Tel.: 0171 9539089
E-Mail: michael.thaller@

ff-reichertshofen.de



Löschgruppen-
fahrzeug LF 8 
zu verkaufen
Sitzplätze: 9
Fahrgestell: Mercedes-Benz 408G
Aufbau: Ziegler
Baujahr: 1974
Benziner, 63 kW, 85 PS
km-Stand 02/2017: 26.846
TÜV bis 09/18
Getriebe: Schaltgetriebe (manuell)
Vorbaupumpe: Fabrikat Ziegler
Alters- und nutzungsbedingte Rost-
und Gebrauchsspuren.
Fahrzeug ohne feuerwehrtechnische
Be ladung. 
Ortsbesichtigung nach Terminverein-
ba rung möglich.

Das Angebot schicken Sie bitte an: 
Gemeinde Baar (Schwaben)
Frau Pfundmeier
Marktplatz 18, 86554 Pöttmes 
Tel.: 08253 / 9998-18
E-Mail: pfundmeier.maria@

vg-poettmes.de

Löschgruppen-
fahrzeug LF 16/12 
zu verkaufen
Die Gemeinde Ramerberg verkauft
ein gebrauchtes LF 16/12 mit folgen-
den Eckdaten: 
Fahrgestell: MAN, Typ 12.222 / Silent
Fahrzeugaufbau: Rosenbauer
Leistung: 162 kW
Kilometerstand aktuell: 62.984
Erstzulassung: 1995
nächste HU: 03/2019
Neben der feuerwehrtechnischen Be-
ladung laut Norm (DIN 14 530) ver-
fügt das Fahrzeug über zusätzliche
Beladung (genauere Details unter:
www.ramerberg.de/aktuelles). Das
Fahrzeug weist einen, bezogen auf
 Alter und Nutzung, üblichen Gesamt-
zustand auf.

Anfragen an:
Gemeinde Ramerberg
Tel.: 08039 / 5588
Fax: 08039 / 5589
E-Mail: gemeinde@ramerberg.de

Löschgruppen-
fahrzeug LF 16-TS 
zu verkaufen
Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS
Allrad, Baujahr 1989
Fabrikat Iveco-Magirus, Typ 90-16 AW
Ohne feuerwehrtechnische Beladung
Ohne Funkanlage
TÜV bis November 2017

Anfragen an: s. rechts Markt Simbach

Barth-Schlauch-
trocknungs- Turm -
anlage zu verkaufen
Lifturmatic 1,
Fassungsvermögen 40 Schläuche B/C

Ziegler-Schlauchwaschtrog mit Prüf-
wange, aus glasfaserverstärktem Poly-
 ester, Länge 9,83 m

Anfragen an:
Markt Simbach, Herr Weichbrodt
Eggenfeldener Str. 1
94436 Simbach
Tel.: 09954 / 930817
Fax: 09954 / 930820
E-Mail: stephan.weichbrodt@

markt-simbach.de

Feuerwehranhänger
zu verkaufen
Baujahr 2012, 
Fahrgestell WM Meyer
Ladefläche innen 1,85 m x 3,10m
Höhe 1,8 m
VB 8.000 €

Weitere Informationen:
Gemeinde Gerbrunn, Herrn Nirsberger
Tel.: 0931/70280-114
E-Mail: jan.nirsberger@gerbrunn.de
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Das Team der rehm Datenschutz GmbH verfügt über eine 
 hervorragende Expertise und beste Kundenkontakte im Daten-
schutz-Umfeld. Zusammen mit der Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Rehm, dem Marktführer für juristische Fachinformationen im 

 Kommunen und andere Behörden kompetent und zuverlässig  
bei der Umsetzung aller relevanten Datenschutz-Vorschriften. 

Junior-Consultant Datenschutz (w/m)  

Wir bieten
 Erfahrungsaustausch auf hohem fachlichem Niveau und ein Team, 

Einarbeitung in die Tätigkeit als Datenschutz- Consultant.

vielfältige 
und abwechslungsreiche Aufgaben von der Beratung über 
 Analyse und Weiterentwicklung bis hin zur Umsetzung im 
 Bereich der Datenschutzorganisation von Kommunen und anderen 

www.rehm-datenschutz.de/stellen

 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail unter  

gerne Frau Daniela Duda (Tel. 08102 99199-94).

-

 erfragen können.

ANZEIGE
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Bayerische Klima-Anpassungs-
strategie 2016

Der Klimawandel ist längst in Bayern
angekommen und zeigt seine Auswir-
kungen in allen Bereichen des öffent-
lichen Lebens. Die Bayerische Klima-
Anpassungsstrategie 2016 stellt die be-
 reits beobachteten klimatischen Ver-
änderungen, als auch die zukünftig
zu erwartenden Veränderungen in
Bayern dar. 

Mit der vorliegenden Broschüre wird
die Bayerische Klima-Anpassungsstra -
tegie (BayKLAS) aus dem Jahr 2009
aktualisiert und weiterentwickelt, um
die klimasensitiven und  verwund baren
Bereiche in Wirtschaft, Gesellschaft,
Infrastruktur und Natur Bayerns best-
möglich an die Folgen des Klimawan-
dels anzupassen. 

Die BayKLAS 2016 informiert über die
Vielzahl an Fördermöglichkeiten zur
Umsetzung von Klimaanpassungs-
maßnahmen für Unternehmen, Kom-
munen oder Privatpersonen.

Die Veröffentlichung kann unter
http://www.bestellen.bayern.de/
shoplink/stmuv_klima_009.htm
als PDF heruntergeladen werden.

MedGuide: Medizinischer Sprach-
führer auf Deutsch, Arabisch und
Farsi

Im Zuge der Flüchtlingskrise hat ein
Ärzteteam einen medizinischen Sprach-
 führer auf Deutsch, Arabisch und Per-
sisch (Farsi) entwickelt. Er enthält
über 500 Fragen und Antworten so-
wie aussagekräftige Illustrationen für
jene Menschen mit Migrationshinter-
grund, die weder schreiben noch le-
sen können. Der MedGuide ist in
 dieser Detailtiefe in Deutschland erst-
mals verfügbar.

Der MedGuide ist unterteilt in:

• Akute Beschwerden

• Vorgeschichte

• Körperliche Untersuchungen

• Therapie und Operation

Aspekte wie Patienteninformationen,
Verhaltensregeln im Krankenhaus oder
bei Infektion und weiteres mehr run-
den den Sprachführer ab.

Ein Fachärzte-Team aus Husum/Nord-
friesland hat die Erfahrungen aus der
Arbeit in den Erstaufnahme-Einrich-
tungen für Flüchtlinge sowie in der
Notaufnahme zusammengetragen.
Hierbei waren Ärzte aus den Berei-
chen Innere Medizin, Psychiatrie und
Psychotherapie und Hausärzte aus
der Region beteiligt. 

Bestellungen

Der MedGuide hat keine ISBN und ist
daher nicht im Buchhandel erhältlich.
Das Buch mit 100 vierfarbigen Seiten
für 19,90 Euro ist bestellbar unter:
www.edition-willkommen.de

Der MedGuide wurde aus einer Ehren-
 amts-Initiative heraus geschaffen. Aus
den Erlösen werden weitere Sprach-
führer zu dringend benötigten The-
men erstellt. In Planung ist z.B. ein
fundierter Leitfaden zu Schwanger-
schaft & Geburtshilfe auf Deutsch,
Arabisch & Farsi.

Michael Schwarz, M.A.
Theodor-Storm-Straße 13
25813 Husum / Nordsee
E-Mail: info@edition-willkommen.de
Tel. 04841 / 770 99 94

Z-M-I – Zehn-Minuten-Internet-
 Newsletter für Bürgermeister 

Jeden Sonntag wird im Z-M-I, dem
Zehn-Minuten-Internet Newsletter,
über interessante Links aus dem In-
ternet für Bürgermeister, Ratsmitglie-
der und Kandidaten berichtet. Den 
Z-M-I erhalten Sie unter folgendem
Link:

http://zmi.habbel.de

Als feste Rubriken gibt es im Z-I-M:
• Kopf der Woche
• Buch der Woche
• Webseite der Woche
• Startup der Woche
• Tweet der Woche
und 
• „Zu guter Letzt“
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Energie-Atlas Bayern
www.energieatlas.bayern.de

Das kostenfreie Internetportal der Baye -
rischen Staatsregierung zur Energie-
wende – der Energie-Atlas Bayern
(www.energieatlas.bayern.de) – steht
seit 4.4.2017 in einer neuen Version
mit vielen zusätzlichen Funktionen
zur Verfügung. Der Energie-Atlas
 Bayern informiert umfassend über die
Energiewende und stellt gleichzeitig
für Experten eine digitale Planungs-
hilfe dar. Bayerns Energieministerin
 Ilse Aigner: „Die neue Version ist jetzt
noch informativer, noch benutzer-
freundlicher und bietet den Benut-
zern zahlreiche neue Anwendungs-
möglichkeiten. Für Planer wird der
Energie-Atlas so zum digitalen Reiß -
brett. Und die Bürger können sich
 informieren, wie der Energie-Mix in
ihrer Region aussieht.“

Digitales Nachschlagewerk zur
 Energiewende

Wer wissen möchte, wie viele Photo-
voltaikanlagen es in seiner Gemeinde
gibt, wird in Sekundenschnelle mit
der kombinierten Orts- und Themen-
suche fündig. Wer detailliertere Infor-
mationen sucht, kann mit der erwei-
terten Recherchefunktion individuel-
le Suchkriterien – zum Beispiel alle
Windenergieanlagen mit einer Leis -
tung von 2 bis 3 MW im Regierungs-
bezirk Unterfranken – angeben und
die Ergebnisse als Excel- oder kml-
Datei herunterladen und weiterver-
wenden.

Seit sechs Jahren unterstützt der
 Energie-Atlas Bayern Bürger, Kommu-
nen, Unternehmen, Planer und Behör-
den dabei, die Energiewende in Bayern
voranzubringen. Das digitale Nach-
schlagewerk wurde bereits mehrfach
ausgezeichnet. Aigner: „Der Energie-
Atlas Bayern ist ein erfolgreiches Ge-
meinschaftswerk. Der Atlas bündelt
Daten und Informationen verschie-
denster Ressorts der Bayerischen
Staats regierung. Derzeit arbeiten wird
an einer Version für Smartphones und

Tablets, für den  Photovoltaik-Poten -
zialrechner steht die erste Testphase
an, und ein Haushaltsgeräte-Check
wird schon bald online abrufbar sein.“

Neu: Digitalisierungsfunktion

Mit der neuen Digitalisierungs- bzw.
Zeichenfunktion können beispielswei-
se Kreise, etwa zur Abstandsmessung,
erstellt und mit Daten in der Karte
kombiniert werden. Die vielseitigen
Karten-Funktionen werden ergänzt
durch ausführliche Themenseiten,
 deren Inhalte in der neuen Version als
PDF gespeichert werden können. So
können Texte ganz einfach offline
 gelesen, abgelegt oder ausdruckt
werden.

Der Energie-Atlas Bayern wird vom
Bayerischen Landesamt für Umwelt
und der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung betrieben und weiterent-
wickelt. Eine Übersicht über alle
Neuerungen finden Sie unter folgen-
dem Link: https://www.energieatlas.
bayern.de/energieatlas/neu/140.html

Quelle: 
StMWI-Pressemitteilung Nr. 61/17

vom 4. April 2017
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Brüssel Aktuell 7/2017
17. bis 24. Februar 2017

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Beihilfen: EU Parlament nimmt Stellung zum Jahresbericht

Wettbewerbspolitik
• Europäisches Semester: Länderspezifische Aktualisierungen
• Digitaler Binnenmarkt: Parlament nimmt eine Entschlie -

ßung zu Cloud-Initiative an

Umwelt, Energie und Verkehr
• Kreislaufwirtschaft: ENVI-Ausschuss veröffentlicht Berichte

zu Kommissionsentwürfen
• Sustainable Energy Week 2017: Beiträge zum „Networking

Village“ gesucht

Regionalpolitik, Städte und ländliche Entwicklung
• Regionalpolitik: Kommissarin Cretu diskutiert mit Kommu-

nal- und Regionalvertretern
• RegioStars Awards 2017: Start des Bewerbungsverfahrens

Soziales, Bildung und Kultur
• Asylrecht: EuGH-Urteil zur Ablehnung von Beteiligten einer

terroristischen Vereinigung
• Europäisches Jahr 2018: Einigung zum Beschluss über ein

Kulturerbejahr

Brüssel Aktuell 8/2017
24. Februar bis 3. März 2017

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Dienstleistungspaket: Rat begrüßt Ziele des Pakets

Umwelt, Energie und Verkehr
• Fahrgastrechte: Konsultation zu einer Initiative für den mul-

timodalen Verkehr
• Energieunion: Stellungnahme des Ministerrats zum Ener-

giepaket
• Luftqualität: letztes Mahnschreiben und Handlungsansätze
• Städtische Mobilität: Finalisten des SUMP und European

Mobility Week Awards
• Biodiversität: App zur Erkennung invasiver Spezies vorge-

stellt

Regionalpolitik, Städte und ländliche Entwicklung
• Kohäsionspolitik: Parlament fordert bessere  Kommunika -

tion der Erfolge
• Regionalpolitik: Index für regionale Wettbewerbsfähigkeit

veröffentlicht

Soziales, Bildung und Kultur
• Erasmus+: Konsultation zu Zielen und  Maßnahmeneffek -

tivität
• Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen:

Konsultation gestartet
• Gleichstellung: Parlament fordert geschlechtsspezifische

Gesundheitspolitik

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Zukunft der EU: EU-Kommission legt Weißbuch vor

In eigener Sache
• Europabüro der baden-württembergischen Kommunen:

fast wieder komplett 

Europabüro der bayerischen Kommunen • Christiane Thömmes, Maximilian Klein

Aktuelles aus Brüssel
Die EU-Seiten

Die einzelnen Ausgaben von „Brüssel Aktuell“ können von den Mitgliedern 
des Bayerischen Gemeindetags im Intranet unter http://intranet.bay-gemeindetag.de/

Informationen/BruesselAktuell/BruesselAktuell2017.aspx abgerufen werden.

„Brüssel Aktuell“ Themenübersicht vom 17. Februar bis 10. März 2017
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Brüssel Aktuell 9/2017
3. bis 10. März 2017

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Einheimischenmodell: Bayerischer Vorschlag von Kommis-

sion akzeptiert
• Digitalisierung: Deutschland nur Mittelmaß im Index der

 digitalen Leistungsfähigkeit
• Internationales Investitionsgericht: Minister diskutierten

 erste Schritte

Umwelt, Energie und Verkehr
• Trinkwasserrichtlinie: Frühe Folgenabschätzung zur Revision

der Richtlinie

Regionalpolitik, Städte und ländliche Entwicklung
• NUTS-Klassifikation: Einführung neuer Typologien
• Kohäsionspolitik: AdR kritisiert Zukunftsszenarien der Kom-

mission
• INTERREG B Alpenraum: Informationstage in Freiburg und

München
• INTERREG Europe: Aufruf insbesondere für Projekte der

Ressourceneffizienz

Soziales, Bildung und Kultur
• Migration I: Neuer Aktionsplan für die Rückkehr und Emp-

fehlungen
• Migration II: Kommission berichtet über Fortschritte
• Gesundheit: Verschiedene Veröffentlichungen
• Arbeitsmarkt: Rat fordert Gleichstellung und Vereinbarkeit

von Familie und Beruf
• Arbeitsrecht: Fahrplan zur Arbeitszeitrichtlinie
• Humanitäre Visa: Keine Anwendbarkeit des Visakodex bei

längerem Aufenthalt

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Agenda für bessere Rechtsetzung: Überarbeitung des be-

stehenden Webportals
• Europäischer Verwaltungspreis 2017: Bewerbungen bis

13. April 2017

Förderprogramme
• e-Signatur/e-Identifikation: Projektaufruf im Rahmen der

Fazilität „Connecting Europe“

Institutionen, Grundsätzliches und weitere
EU-Themen
Zukunft der EU: EU-Kommission legt Weißbuch vor

Am 1. März veröffentlichte die EU-Kommission das „Weiß-
buch zur Zukunft Europas: Die EU der 27 im Jahr 2025 –
Überlegungen und Szenarien“. Dieses betrachtet die  He -
rausforderungen und Chancen des europäischen Projekts
und skizziert fünf Szenarien: 1. Weiter wie bisher; 2. Schwer-
 punkt Binnenmarkt; 3. Wer mehr will, tut mehr (d. h. Europa
mehrerer Geschwindigkeiten); 4. Weniger, aber effizienter;
5. Viel mehr gemeinsames Handeln. Die Kommission weist
darauf hin, dass die Szenarien sich nicht gegenseitig aus-
schließen und nicht erschöpfend sind. Je Szenario bietet
sie zur Veranschaulichung einen Ausblick, wo die EU im
Jahr 2025 stehen könnte. Das Weißbuch soll zusammen
mit dem 60. Jahrestag der Römischen Verträge am 25. März
2017 den Anfang eines breiten Diskussionsprozesses
 bilden mit dem Ziel, Weichen für die Zukunft zu stellen.

Szenario 1: Weiter wie bisher

Im Szenario „Weiter wie bisher“ konzentriert sich die EU-27
auf die Umsetzung und Aktualisierung ihrer derzeitigen
Reformagenda. D. h. sie orientiert sich weiterhin an den
 Politischen Leitlinien der Kommission und der Erklärung
von Bratislava (vgl. Brüssel Aktuell 30/2014 bzw. 28/2016)
und überprüft regelmäßig die Zweckmäßigkeit bestehen-
der Rechtsvorschriften. Die Kommission geht hier davon
aus, dass die Ergebnisse aufgrund der schwerfälligen Be-
schlussfassung nicht immer den Erwartungen gerecht
werden. Die Einheit der EU-27 bliebe gewahrt, könnte aber
bei ernsthaften Differenzen auf dem Spiel stehen. Auf der
Agenda stünde v. a. Folgendes: 
• eine Stärkung des Binnenmarktes, u. a. in den Bereichen

Energie und Digitales, eine Reform des Beihilferechts,
fortschrittliche Handelsabkommen und die Verbesse-
rung des Funktionierens der Eurozone; 

• eine Intensivierung der Kooperation beim Management
der Außengrenzen, Fortschritte beim gemeinsamen Asyl-
 system, eine bessere Koordinierung in Sicherheitsange-
legenheiten; 

• eine engere Abstimmung bei der Außenpolitik und stär-
kere Zusammenarbeit bei der Verteidigung; 

• eine teilweise Modernisierung des EU-Haushalts. 

Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt

Das 2. Szenario beinhaltet, dass sich die EU-27 wieder auf
den Binnenmarkt – allerdings nur zwei (freier Warenver-
kehr, freier Kapital- und Zahlungsverkehr) der vier Grund-
freiheiten der EU – konzentriert. Hintergrund wäre, dass in
immer mehr Politikbereichen wie Migration, Sicherheit
und Verteidigung der gemeinsame politische Wille zur
 Einigung fehlt. Dies hätte zur Folge, dass die Fähigkeit zum
gemeinsamen Handeln begrenzt wäre und neu auftreten-
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tiger. Allerdings wäre die Einigung dahingehend schwie-
rig, welche Aufgaben prioritär zu behandeln oder aufzu-
geben sind. Im Einzelnen wären folgende Entwicklungen
denkbar:

• Beschränkung gemeinsamer Standards im Binnenmarkt
auf ein Mindestmaß, verknüpft mit einer besseren Durch-
 setzung, ausschließliche Regelung von Handelsfragen
auf EU-Ebene, Konsolidierung des Euro-Währungsraums
und Sicherung seiner Stabilität, Beschränkung der EU-
Aktivitäten auf manchen Gebieten der Beschäftigungs-
und Sozialpolitik;

• systematische Zusammenarbeit bei Grenzmanagement,
Asylpolitik und Terrorismusbekämpfung;

• eine Stimme zu allen Themen der Außenpolitik, Schaf-
fung einer Europäischen Verteidigungsunion;

• Wesentliche Neugestaltung des EU-Haushalts, um den
neuen Prioritäten zu entsprechen;

Szenario 5: Viel mehr gemeinsames Handeln

Eine weitere Variante wäre, dass sich die Mitgliedstaaten
dazu durchringen, mehr Kompetenzen und Ressourcen zu
teilen. Die Folge wären eine schnellere Beschlussfassung
und eine entschiedenere Durchsetzung. Auf die einzelnen
Politikbereiche würde sich das wie folgt auswirken:

• weitere Harmonisierung der Standards und  entschie -
denere Durchsetzung, Regelung von Handelsfragen ex-
klusiv auf EU-Ebene, Verwirklichung der Wirtschafts-,
 Finanz- und Fiskalunion;

• systematische Zusammenarbeit bei Grenzmanagement,
Asylpolitik und Terrorismusbekämpfung;

• eine Stimme zu allen Themen der Außenpolitik, Schaf-
fung einer Europäischen Verteidigungsunion;

• wesentliche Modernisierung und durch Eigenmittel
 gestützte Aufstockung des EU-Haushalts, Operationali-
sierung der fiskalischen Stabilisierungsfunktion für das
Euro-Währungsgebiet.

Nächste Schritte

Anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der Rö-
mischen Verträge werden die Staats- und Regierungschefs
der EU (ohne das Vereinigte Königreich) am 25. März 2017

de gemeinsame Herausforderungen oft bilateral gelöst
werden müssten. Die Integrität der einheitlichen Währung
wäre gefährdet und die EU-Bürgerrechte könnten Ein-
schränkungen erfahren. Für die einzelnen Politikbereiche
würde dies Folgendes bedeuten:
• Stärkung des gemeinsamen Waren- und Kapitalmarkts,

keine vollumfängliche Gewährleistung der Freizügigkeit
und des freien Dienstleistungsverkehrs, weiterhin unter-
schiedliche Standards und nur begrenzte  Zusammen -
arbeit im Euro-Währungsgebiet;

• keine einheitliche Asyl- und Migrationspolitik, systemati-
schere Binnengrenzkontrollen und bilaterale Koordinie-
rung in Sicherheitsfragen;

• bilaterale Regelung bestimmter außenpolitischer Fra-
gen, Weiterführung der jetzigen Zusammenarbeit bei
der Verteidigung;

• Neuausrichtung des Haushalts zur Finanzierung von
 Basisfunktionen für den Binnenmarkt.

Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr

Im 3. Szenario verfährt die EU-27 an sich weiter wie bisher.
Die verstärkte Zusammenarbeit von Gruppen interessier-
ter Mitgliedstaaten wird jedoch erleichtert. Es bilden sich
so eine oder mehrere „Koalitionen der Willigen“, die in
 bestimmten Politikbereichen gemeinsam voranschreiten.
Den anderen Mitgliedstaaten steht es frei, sich später
 anzuschließen. Die Beschlussfassung würde dadurch kom-
plexer werden. Ferner könnten die EU-Bürgerrechte in
 ihrer Tragweite allmählich zwischen den Mitgliedstaaten
Unterschiede aufweisen. Es könnte jedoch weit mehr
 erreicht werden als beim Szenario 1. In Ergänzung der o. g.
Agenda könnten sich Gruppen von Mitgliedstaaten z. B. in
den Bereichen Steuern, Sozialstandards, Sicherheit und
 Justiz zusammentun. Die betreffenden Staaten würden zu-
sätzliche Mittel für die Vertiefungsbereiche bereitstellen.

Szenario 4: Weniger, aber effizienter

Im Rahmen des 4. Szenarios konzentriert die EU-27 ihre
Aufmerksamkeit und begrenzten Ressourcen darauf, in
ausgewählten Gebieten schneller mehr Ergebnisse zu er-
zielen. Andere Gebiete würden den Mitgliedstaaten über-
lassen. Die EU wäre so in bestimmten Gebieten schlagkräf-

Europabüro der bayerischen Kommunen • Christiane Thömmes, Maximilian Klein

Aktuelles aus Brüssel
Die EU-Seiten
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eine Rom-Deklaration abgeben. Die Kommission will das
Weißbuch ferner durch Diskussionspapiere zur Entwick-
lung der sozialen Dimension Europas (Ende April), zur
 Globalisierung als Chance (Mitte Mai), zur Vertiefung der
Wirtschafts- und Währungsunion (Ende Mai) sowie zur
 Zukunft der europäischen Verteidigung (Anfang Juni) bzw.
der EU-Finanzen (Ende Juni) ergänzen. Die Ideen, die sich
in der europaweiten Debatte entwickeln, sollen im Sep-
tember in die Rede des Kommissionspräsidenten Jean-
Claude Juncker zur Lage der Union einfließen. Der Euro -
päische Rat soll auf dieser Grundlage Ende 2017 erste
Schlussfolgerungen ziehen. (CB)

10. Gemeinsamer Europatag des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes und des 
Österreichischen Gemeindebundes
am 14. und 15. März 2017 in Salzburg
Europa stärken – Städte und Gemeinden für die EU 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutsch-
land und Österreich sind am 14./15. März 2017 in Salzburg
auf Einladung des Österreichischen Gemeindebundes
zum bereits 10. Gemeinsamen Europatag mit dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund (DStGB) zusammenge-
kommen. 

„Die Zusammenarbeit der Kommunen in Europa hat eine
wichtige Bedeutung. Die Gemeinsamen Europatage des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Öster-
reichischen Gemeindebundes sind dafür ein sehr positives
Beispiel“, so Bürgermeister Roland Schäfer, Bergkamen,
Präsident des DStGB, und Bürgermeister Harry Brunnet,
Hardthausen, Vorsitzender des Europaausschusses des
DStGB und Vizepräsident des Gemeindetages Baden-
Württemberg. 

„Die kommunale Ebene kann, wenn sie zusammensteht,
einiges erreichen. Das zeigen jüngste Erfolge unserer
 Interessenvertretung in Brüssel und Straßburg“, fügte
 Bürgermeister Rupert Dworak, Vorsitzender des Europa-
ausschusses des Österreichischen Gemeindebundes hin-
zu. 

Eine breite Themenpalette beschäftigte die Gemeindever-
treter aus den beiden Nachbarländern im Herzen Europas.
Dazu gehörten Fragen der Migrationspolitik, der Gleich-
stellung oder der Finanz- und Infrastrukturausstattung in
den Städten und Gemeinden. Nicht zuletzt aber stand die
Zukunft Europas im Mittelpunkt der Tagung der Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen in Salzburg.

Erklärung des Gemeinsamen Europatags

Auf dem Gemeinsamen Europatag wurde am 14. März
2017 eine Erklärung verabschiedet. Diese ist ab Seite 194
dokumentiert.

Jede Woche neu: Brüssel Aktuell

Im Intranet des Bayerischen Gemeindetags abrufbar unter:
http://intranet.bay-gemeindetag.de/Informationen/BruesselAktuell/BruesselAktuell2017.aspx

In der Salzburger Residenz: Bgm. Roland Schäfer, DStGB-Präsident
(2.v.l.), umrahmt von den beiden Europaausschussvorsitzenden auf
österreichischer und deutscher Seite, Bgm. Rupert Dworak (1.v.l.)
und Bgm. Harry Brunnet (Mitte) mit Bgm. Ruth Thurner, KGRE-Dele-
gierte des DStGB (2.v.r.) und dem Vizepräsidenten des Bayerischen
Gemeindetags Bgm. Josef Mend (1.v.r.) © BayGT

Bgm. Ruth Thurner, Schwaig b. Nürnberg (links), und die Leiterin 
des Europabüros der bayerischen Kommunen, Christiane Thömmes,
setzten die lebhaften EU-Diskussionen in der Pause fort. © BayGT
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Die Kommunalwerkstatt des Bayerischen Gemeindetags bietet im Juni und Juli 2017 unten stehende Veranstaltungen
an, die sich speziell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen richten. 

Bitte melden Sie sich zum Seminar über unser Onlineformular
unter www.baygt-kommunal-gmbh.de an. Rechtzeitig vor Ver-
anstaltungsbeginn erhalten Sie eine Einladung zum Seminar.
Ihre Anmeldung ist damit verbindlich.

Die Seminargebühr für unsere Tagesveranstaltungen beträgt
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Mitgliedsgemeinden
des Bayerischen Gemeindetags 195 € (inkl. MwSt.), im Übrigen
230 € (inkl. MwSt.); darin sind umfangreiche Tagungsunterlagen sowie selbstverständlich das Mittagessen, zwei
Kaffeepausen und die Tagungsgetränke enthalten. 

Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Wochen (bei mehrtägigen Seminaren bis 4 Wochen) vor Seminarbeginn
 berechnen wir 20 Prozent der Seminargebühr als Bearbeitungspauschale. Bei Abmeldungen zu einem späteren
Zeitpunkt wird die gesamte Seminargebühr in Rechnung gestellt.

Änderungen im Programmablauf und bei den Referenten müssen wir uns leider vorbehalten. Sollte die Veranstal-
tung abgesagt werden müssen, erhalten Sie selbstverständlich die Seminargebühr zurück oder wir buchen Sie auf
eine andere Veranstaltung um.

Für organisatorische Rückfragen steht Ihnen Frau Katrin Gräfe zur Verfügung (Tel.: 089/360009-32; kommunalwerk-
statt@bay-gemeindetag.de). Sollten Sie inhaltliche Informationen zu den Seminaren benötigen, wenden Sie sich
bitte an Herrn Gerhard Dix (Tel.: 089/360009-21; gerhard.dix@bay-gemeindetag.de).

Seminarangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Kommunalverwaltungen von Juni bis Juli 2017

Beitragserhebung zur Wasserver- und
 Abwasserentsorgung. 
Von Grund auf  erklärt (MA 2018)

Referentin: Dr. Juliane Thimet, Direktorin (BayGT)

Ort: Hotel Straßhof
Siebenecken 1
85276 Pfaffenhofen an der Ilm

Zeit: 27. Juni 2017
Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bereits alle
Seminarplätze belegt sind. Gerne
setzen wir Ihre Anmeldung auf die
Warteliste.

Seminarbeschreibung: Die Beitragserhebung zu Ein-
richtungen der Wasserversorgung und der Abwasser-
beseitigung ist nicht frei von rechtlichen Klippen. Um
Tiefgang zu erreichen, muss erst einmal ein  Grund -
verständnis der Materie erarbeitet werden. Dieses Se-
minar richtet sich also an interessierte Praktiker, die in
dieser Materie Entscheidungssicherheit gewinnen
wollen.
Anhand einer Vielzahl von Beispielen soll die Beitrags-
erhebung insbesondere beim Maßstab Grundstücks-

fläche und vorhandene Geschossfläche systematisch
dargestellt werden. Außerdem werden die Grenzen
 einer vorteilsgerechten Veranlagung ausgelotet. Es
geht um Keller, Dachgeschosse, Gebäudefluchtlinien,
Veranlagung von Gewerbebauten und Garagen. Wir
wenden uns aber auch dem häufig „vernachlässigten“
Maßstab der zulässigen Geschossfläche mit seinen
 Besonderheiten zu.
Ein wichtiges Thema wird zudem das Zusammenspiel
der Festsetzungsverjährung und der zum 1. April 2014
neu ins KAG aufgenommenen Verjährungshöchstgren-
ze darstellen. Schließlich wird auch der Umgang mit
Maßstabswechseln und Nacherhebungen diskutiert.

Seminarinhalt:
• Grundstücksfläche
• vorhandene Geschossfläche
• anschlussbedarfsfreie Gebäude(teile)
• fiktive Geschossfläche
• Festsetzungsverjährung und Verjährungshöchst-

grenze
• Anrechnungsregeln bei Nacherhebung

n sowie selbstverständlich das Mittagessen, zwe



4/2017 Bayerischer Gemeindetag 185

Europaweite Vergabe von Architekten- und
Ingenieurleistungen (MA 2011)

Referenten: Kerstin Stuber, Direktorin (BayGT), 
Barbara Gradl, Referatsdirektorin
(BayGT), Bernhard Stolz (Rechtsanwalt)

Ort: Hotel Novotel München Messe
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München

Zeit: 29. Juni 2017
Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Architekten- und Ingenieur-
verträge sind ab einem Auftragswert von 209.000 €

(netto) nach den Regelungen des EU-Vergaberechts
europaweit auszuschreiben. Seit der Erhöhung der
 Honorare durch die HOAI 2013 kann dieser Schwellen-
wert bereits bei Bauvorhaben unterhalb von 2 Mio. €

erreicht sein. Die Verpflichtung zur europaweiten Aus-
schreibung von Architekten- und Ingenieurverträgen
gilt damit für viele kommunale Projekte. Die  Durch -
führung solcher Verfahren unterliegt seit der Vergabe-
rechtsreform 2016 den komplexen vergaberechtlichen
Regelungen der Vergabeverordnung (VgV), die die VOF
ersetzt hat. Die Beachtung dieser Vorschriften ist bei
staatlich geförderten Maßnahmen von besonderer Be-
deutung. Vergaberechtsverstöße können zu Kürzun-
gen oder Rückforderungen von Fördergeldern führen.
Sie können ferner Nachprüfungsverfahren unterlege-
ner Bewerber zur Folgen haben, die regelmäßig mit
 erheblichen zeitlichen Verzögerungen des Projekts
einhergehen.
Vorliegendes Seminar richtet sich an Bürgermeister,
Bauamtsleiter und -mitarbeiter oder sonstige Verwal-
tungsangestellte, die mit kommunalen Bauvorhaben
und der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleis-
tungen befasst sind.
Neben der Behandlung der Frage, wann und unter wel-
chen Voraussetzungen Architekten- und Ingenieurver-
träge der europaweiten Ausschreibungspflicht unter-
liegen, wird der Ablauf eines solchen Verfahrens ver-
mittelt und auf bestehende Spielräume sowie häufige
Fehler hingewiesen. Eingegangen wird ferner auf die
Schnittstelle zum Honorarrecht der HOAI, das bei der
Ausgestaltung des konkret zu vergebenden Vertrages
zu beachten ist.

Seminarinhalt:

• Schätzung des Auftragswertes – Welche Leistungs-
bilder/Leistungsphasen sind zu betrachten?

• 20 % Kontingent – Können Teilleistungen ohne euro-
paweite Vergabe vergeben werden?

• Vertragsänderungen – Wie wirken sich diese auf die
Ausschreibungspflicht aus?

• Verfahrensart/Verfahrensablauf – Welche Möglich-
keiten der Ausgestaltung des Verfahrens gibt es?

• Verfahrensregeln – Was sind sinnvolle/zulässige Eig-
nungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien?

• Vergabeunterlagen – Welche Unterlagen müssen er-
stellt werden?

• Bekanntmachung – Wie ist das EU-Bekanntma-
chungsformular auszufüllen?

• Teilnahmewettbewerb – Was ist bei der Auswahl der
Bewerber zu beachten?

• Abschluss des Verfahrens – Was ist bei der Wertung
der Angebote/Bieterinformation zu beachten?

Aktuelles zum BayKiBiG – Fragen aus der
Praxis (MA 2012)
Referenten: Gerhard Dix, Referatsdirektor (BayGT);

Hans-Jürgen Dunkl, Ltd. Ministerialrat
(StMAS)

Ort: Hotel Novotel Nürnberg Centre Ville
Bahnhofstr. 12, 90402 Nürnberg

Zeit: 29. Juni 2017
Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bereits alle
Seminarplätze belegt sind. Gerne
setzen wir Ihre Anmeldung auf die
Warteliste.

Seminarbeschreibung: Was gibt es Neues zum
 BayKiBiG und zur AVBayKiBiG?
Über die ersten Erfahrungen nach der Novellierung
des BayKiBiG sowie über den Stand der Änderung der
AVBayKiBiG wird berichtet.
Der Ausbau der Plätze für unter Dreijährige schreitet
zügig voran. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem
 ersten vollendeten Lebensjahr konnte weitestgehend
erfüllt werden. Aktuelle Urteile zur Zumutbarkeit der
angebotenen Plätze seitens der Kommunen werden
erörtert. Wie geht es mit dem Investitionsförderpro-
gramm des Bundes weiter? Auch die Aufnahme von
Asylbewerberkindern stellt die Einrichtungen vor neue
Herausforderungen. Ab dem kommenden Schuljahr
sollen  ganztätige Angebote in den Grundschulen in
Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe flächen-
 deckend und bedarfsgerecht eingeführt werden. Wie
sieht diese Kooperation aus und wer finanziert was?
Viele Fragen aus der Praxis, die in dem Seminar beant-
wortet werden sollen.

Seminarinhalt:
Das ganztägige Seminar stellt das BayKiBiG vor und
zeigt Handlungsanleitungen für die Praxis auf. Aber
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auch der Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jah-
ren wird erörtert. Wie weit ist die Bedarfsplanung vor-
angekommen? Wie funktioniert die interkommunale
Zusammenarbeit? Wie laufen die Verhandlungen mit
den freigemeinnützigen Trägern vor Ort? Das Seminar
richtet sich sowohl an die politischen Entscheidungs-
träger/innen in der Kommunalpolitik als auch an die
zuständigen Mitarbeiter/innen in den Verwaltungen.
Neben fachlichen Inhalten bleibt auch Raum für die
Klärung offener Fragen und für die Diskussion.

Feuerwehrrecht von A bis Z – Rechte und
Pflichten der Gemeinden und ihrer Feuer-
wehrdienstleistenden – Grundlagenseminar
(MA 2013)

Referent: Wilfried Schober, Direktor (BayGT)

Ort: Hotel Novotel München Messe
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München

Zeit: 5. Juli 2017
Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Die Freiwilligen Feuerwehren
sind ein unverzichtbarer Bestandteil des gemeind-
lichen Lebens. Neben ihrer Funktion als „Retter in der
Not“ erfüllen sie einen unschätzbaren sozialen und ge-
sellschaftspolitischen Dienst. Für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Rathäusern ist es daher von
Nutzen, über Rechte und Pflichten der Feuerwehrleute

Bescheid zu wissen. Die Aufgaben der Feuerwehr, die
Stellung des Kommandanten, die soziale Absicherung
des einzelnen Feuerwehrdienstleistenden, die Ausrüs-
tung der Feuerwehren mit Fahrzeugen und Geräten,
die Förderpraxis des Staates und die Pflicht der Kom-
mune zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung
sind nur einige der Themen, die in diesem Seminar
 angesprochen werden. Auch wird die in der Praxis be-
sonders wichtige Kostenerstattung nach Feuerwehr-
einsätzen im Überblick zur Sprache kommen. Wer sich
systematisch und umfassend ins Feuerwehrrecht ein-
arbeiten oder sich einfach mal einen Überblick über
die vielfältigen Themen dieser dynamischen Rechts-
materie verschaffen will, ist hier richtig.

Seminarinhalt:
• Die gemeindlichen Feuerwehren heute
• Die Aufgaben der Feuerwehr
• Wie muss die Gemeinde die Feuerwehr ausstatten?
• Sicherstellung der Löschwasserversorgung im

 Gemeindegebiet
• Pflichten des Landkreises und des Freistaats zur

Unterstützung der Gemeinden
• Staatliche Förderrichtlinien und  Sonderförder -

programme
• Rechte und Pflichten der Feuerwehrdienstleistenden

und des Feuerwehrkommandanten
• Die soziale Absicherung des Feuerwehrpersonals 
• Überblick über den Kostenersatz nach Feuerwehr-

einsätzen
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Das neue Umsatzsteuerrecht – wie geht 
es nach der Optionserklärung weiter? 
(MA 2019)

Referenten: Georg Große Verspohl (BayGT)
Niko Ferstl, Rechtsanwalt

Ort: Hotel Mercure Nürnberg an der Messe
Münchener Str. 283, 90471 Nürnberg

Zeit: 13. Juli 2017
Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Mit der Einfügung des § 2b in
das Umsatzsteuergesetz hat der Gesetzgeber die
 Besteuerung der öffentlichen Hand in diesem Bereich
auf völlig neue Füße gestellt. Im Ergebnis werden sich
die Bereiche ausweiten, in denen eine Gemeinde als
Unternehmer behandelt und damit der Umsatzsteuer
unterworfen wird.
In dem Seminar werden die Auswirkungen der neuen
Gesetzeslage praxisnah vorgestellt. Durch einen Ver-
gleich mit dem bisher geltenden Recht werden  ins -
besondere die Teilnehmer, die aufgrund der Options-
möglichkeit noch das alte Recht anwenden, darauf
 vorbereitet, die Umstellung auf den § 2b UStG zu be-
werkstelligen.

Seminarinhalt:
Im Rahmen des Seminars erfolgt eine systematische
Erläuterung der für den kommunalen Bereich relevan-
ten Fragen, die das neue Umsatzsteuerrecht aufwirft:
• Wann ist eine Gemeinde nach neuem und altem

Recht umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer?
• Wann besteht die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs?
• Was ist bei interkommunaler Zusammenarbeit

 umsatzsteuerrechtlich zu beachten?
• Auswege aus dem neuen Besteuerungssystem
• Organisatorische Fragen der Umsatzsteuer

Im Rahmen des Seminars besteht für die Teilnehmer die
Möglichkeit, eigene Themenschwerpunkte und Frage-
stellungen aus dem Bereich des Umsatzsteuerrechts
anzusprechen.

Zur Einstimmung in das Thema erhalten Sie wertvolle
Informationen in dem Fachbeitrag „Gemeinden
 zwischen zwei Systemen – die Umsatzsteuerpflicht der
öffentlichen Hand“ von Georg Große Verspohl in: 
„Bayerischer Gemeindetag“ 06/2016, S. 190.
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Bayerischer Gemeindetag Bayerischer Städtetag
  

Bayerischer Gemeindetag 
Dreschstraße 8 
8005 München 
Telefon 089/360 00 90 

Bayerischer Städtetag 
Prannerstraße 7 
80333 München 
 Telefon 089/290 08 70

Gemeinsames Rundschreiben an alle 
Mitgliedstädte und -gemeinden, 
Märkte und Verwaltungsgemeinschaften 
des Bayerischen Gemeindetags und 
des Bayerischen Städtetags 

Einheimischenmodelle in Bayern 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die EU-Kommission hat aufgrund der Praxis einiger deutscher Städte und Gemeinden, Orts-
ansässige beim Grunderwerb zu bevorzugen („Einheimischenmodelle“), seit dem Jahr 2007 
gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren (DE 2006/4271) geführt. Im Jahr 2009 
wurden weitere Städte und Gemeinden miteinbezogen. Zwischenzeitlich hat der Europäische 
Gerichtshof im flämischen Immobiliendekret am 8. Mai 2013 die Vereinbarkeit von Einheimi-
schenmodellen mit europäischen Grundfreiheiten unter bestimmten Voraussetzungen bestä-
tigt.  

Auf Grundlage dieser Entscheidung haben sich die EU-Kommission und die Bundesregierung 
unter starker Mitwirkung der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen kommunalen 
Spitzenverbände im Februar 2017 nach langjährigen Verhandlungen auf Rahmenvorgaben 
einigen können, bei deren Anwendung die EU-Kommission keine Einwände mehr gegen die in 
Deutschland praktizierten Einheimischen- oder Sozialmodelle erhebt: 

Die Leitlinien dienen der europarechtskonformen Ausgestaltung städtebaulicher und sonstiger 
Verträge (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs - BauGB), soweit die Gemeinde 
Einheimischenmodelle nutzt. Unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Freizügigkeit die-
nen Einheimischenmodelle dazu, einkommensschwächeren und weniger begüterten Perso-
nen der örtlichen Bevölkerung den Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen.  

München, 10.03.2017 
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„Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im 
Rahmen des so genannten Einheimischenmodells 

Die Leitlinien dienen der europarechtskonformen Ausgestaltung städtebaulicher und sonstiger 
Verträge (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs - BauGB), soweit die Gemeinde 
Einheimischenmodelle nutzt. Unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Freizügigkeit die-
nen Einheimischenmodelle dazu, einkommensschwächeren und weniger begüterten Perso-
nen der örtlichen Bevölkerung den Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen.   

1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensobergrenzen 

Für die vergünstigte Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen eines Einheimischenmo-
dells kommen nur Bewerber in Betracht, deren Vermögen und Einkommen (kumulativ) die je-
weils von der Gemeinde vorab öffentlich bekannt gemachten Obergrenzen nicht überschrei-
ten. Hierbei gelten folgende Maßgaben: 

1.1 Vermögensobergrenze  

Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswertes verfügen.  
Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in der betreffenden 
Gemeinde sein. Immobilieneigentum außerhalb der betreffenden Gemeinde wird als Ver-
mögen angerechnet. 

1.2 Einkommensobergrenze  

Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) in Höhe des 
durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen innerhalb der Gemeinde1 er-
zielen. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die Berechnung auf Basis der addierten 
Einkommen und in Relation zum doppelten Durchschnittseinkommen.   

Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 EUR über-
schritten wird, gilt für einen Bewerbers eine Einkommensobergrenze von 51.000 EUR2. 

Bei einem Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkommen die doppelte Obergrenze 
nicht übersteigen.   

Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 EUR3 je unterhaltspflichtigem Kind 
hinzuzurechnen.   

                                                
1 Grundlage sind die jeweils aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes bzw. des Bayerischen 
Landesamtes für Statistik. 
2 Der Betrag wird jährlich entsprechend der Entwicklung des bundesweiten Durchschnitteinkommens 
angepasst.
3 Der Betrag orientiert sich an der steuerrechtlichen Größe des Kinderfreibetrages in Deutschland. Die-
ser gilt bundesweit und wird regelmäßig angepasst.   

Dokumentation
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2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung [Anm.: Nur bei Bewerber an-
zuwenden, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen]

Für die Auswahl aus mehreren im Sinne der Nummer 1 berechtigten Bewerbern sind die in 
Nummer 2.1 bis 2.3 genannten Auswahlkriterien nach Maßgabe der Nummer 2.4 anzuwenden 
und zu gewichten. 

2.1 Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen 

Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergrenzen nach Nummer 1 unterschritten wer-
den, desto mehr Punkte gibt es. 

2.2 Bedürftigkeit nach weiteren sozialen Kriterien   

Die Punktevergabe erfolgt aufgrund individueller Merkmale und Belastungen, wie zum Bei-
spiel Zahl der Kinder, pflegebedürftige Angehörige, Behinderung. 

2.3 Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt   

Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstrichenen Zeitdauer  

seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder  

seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit  

in der Gemeinde. Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamts berücksich-
tigt werden.  

2.4 Maßgaben  

Die Auswahl erfolgt in einem offenen und transparenten Verfahren. 

Grundlage ist eine punktebasierte Bewertung der bei den Bewerbern vorliegenden Merk-
male zu den Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3. 

Die Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3 und der jeweilige Bewertungsmaßstab sind 
von der Gemeinde vorab zu konkretisieren und bekannt zu machen.   

Für das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 gelten ergänzend folgende Maßgaben: 

• Das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 darf zu höchstens 50 % in die Gesamtbewer-
tung einfließen. (Beispiel: Wenn insgesamt 100 Punkte zu vergeben sind, darf es für 
das Kriterium der Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt höchstens 50 Punkte ge-
ben.). Umgekehrt steht es den Gemeinden frei, die Kriterien nach 2.1 und 2.2 höher zu 
gewichten als den Aspekt der Zeitdauer, z. B. im Verhältnis 60 : 40. 

• Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei einer Zeitdauer von maximal 5 Jahren er-
reicht.  
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• Die Gemeinde kann die Ausübung eines Ehrenamts im Rahmen der Zeitdauer berück-
sichtigen (Nummer 2.3). Die Punkte für die verstrichene Zeitdauer seit Begründung des 
Erstwohnsitzes und/oder seit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit sind entsprechend 
zu mindern.  

3. Sicherung des Förderzwecks  

Wenn der Begünstigte nach dem geförderten Erwerb des Grundstücks seinen Erstwohnsitz für 
weniger als zehn Jahre auf diesem Grundstück hat, soll der Begünstigte einen angemessenen 
Teil der Vergünstigung zurückerstatten. Dieser prozentuale Anteil errechnet sich in der Regel 
aus dem Zeitraum, der bis zu einer Nutzung von zehn Jahren fehlt (bei einem Verkauf nach 
acht Jahren zum Beispiel 20 %).“ 

Das vorstehend skizzierte Modell stellt ein Rahmenmodell dar. Die konkrete Ausgestaltung 
obliegt der Stadt oder Gemeinde und berücksichtigt den Bedarf vor Ort. Das Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hält es für erforderlich, dass künftig 
neu aufgestellte Einheimischenmodelle diese Vorgaben einhalten und bestehende Richtlinien 
entsprechend angepasst werden. Sofern ein Einheimischenmodell bereits öffentlich bekannt 
gegeben wurde und die Vergabe unmittelbar bevorsteht, empfehlen wir, die Vergaberichtlinien 
unmittelbar nach der bevorstehenden Vergabe für die Zukunft zu ändern.  

Für Fragen stehen Ihnen  
Herr Matthias Simon, Bayerischer Gemeindetag (matthias.simon@bay-gemeindetag.de) und 
Herr Florian Gleich, Bayerischer Städtetag (florian.gleich@bay-staedtetag.de),  

gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Franz Dirnberger 
Geschäftsführendes  
Präsidialmitglied 
BAYERISCHER GEMEINDETAG 

Bernd Buckenhofer 
Geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied 
BAYERISCHER STÄDTETAG 
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Save the Date

Nachhaltige Kommunalentwicklung im bayerischen Alpenraum
am 27.04.2017, 24.05.2017 und 28.06.2017

CIPRA Deutschland veranstaltet dieses Jahr drei Workshops im bayerischen Alpenraum zur nach -
haltigen Kommunalentwicklung. Die jeweiligen Themen sind Mobilität, Tourismus und Klimaschutz.
Ziel der Veranstaltung ist es, in kommunalpolitisch relevanten Handlungsfeldern die Bürgermeister
und Gemeindevertreter zu informieren, inspirieren sowie zu motivieren, im Sinne der Alpenkonvention
aktiv zu werden. 

In den Veranstaltungen werden zunächst zwei
bis drei renommierte Referenten aus ihren Fach-
gebieten bzw. von ihren Erfahrungen berichten.
Bei diesen Referenten wird es sich um Experten
aus Forschung und Verbänden handeln sowie
um Praktiker aus Kommunen, die bereits erfolg-
reichen Gedanken der Alpenkonvention umge-
setzt haben. Mit diesem Input soll es dann in
 eine offene Diskussion gehen, in der die Teil -
nehmer Ihre Erfahrungen, Anforderungen oder
Wünsche artikulieren können und in Austausch
treten können mit Experten und den Kollegen
aus der Region.

Wir laden Sie ein, direkt im Anschluss an die Ver-
anstaltung bei einer guten Brotzeit die Ideen,
Kontakte und Bekanntschaften in ungezwunge-
ner Atmosphäre auszubauen und zu vertiefen.

Unser Wunsch ist es, dass diese Veranstaltungen als Keimzelle für Austausch, Zusammenarbeit aber auch
 konkrete Projekte dient, welche die CIPRA Deutschland im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr gerne auch
weiter unterstützt.

Es handelt sich um öffentliche Veranstaltungen. Gerne können die Veranstaltungshinweise an Interessierte
weitergegeben werden.

Mobilität: 27. April 2017, 10-13 Uhr in Aschau im Chiemgau (www.is.gd/cipramob)

Tourismus: 24. Mai 2017, 10-13 Uhr in Sonthofen (www.is.gd/cipratou)

Klimawandel und Energie: 28. Juni 2017, 10-13 Uhr in Murnau am Staffelsee (www.is.gd/ciprakli)

Bitte merken Sie sich die Termine vor. Eine persönliche Einladung mit Details zu den Referenten 
ergeht an die Rathäuser.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Die Veranstaltungen finden im Rahmen des Projekts „Alpenkonvention AAA+“ statt.

Dieses Projekt wird  gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministe riums für Umwelt,
 Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.



Wenn Sie auf Qualität Wert legen

un d  hochwertige Druckerzeugnisse sowie

eine  zuverlässige Abwicklung schätzen,

sind wir der richtige Partner für Sie.

Wir verfügen über modernste Drucktechnik,

die es uns ermöglicht, Ihre Aufträge schnell, günstig

und auf hohem Niveau auszuführen.ühren
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